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Vorwort
Mit der vorgelegten Sammlung werden die wichtigsten Gesetze und Verordnungen des Landes
Hessen in handlicher Form verfügbar gemacht. Die Sammlung erscheint nunmehr in 35. Auflage.
Die hier getroffene Auswahl berücksichtigt in erster Linie die Vorschriften, die für die rechtswis‐
senschaftliche Ausbildung während der Studien- und der Vorbereitungszeit unerlässlich sind. Sie
greift aber bewusst darüber hinaus. Den größten Anteil hat naturgemäß das aktuelle Staats- und
Verwaltungsrecht des Landes Hessen. Damit erfasst die Sammlung all jene Vorschriften, die für
die Beantwortung der häufigsten Verwaltungsaufgaben benötigt werden. Daneben sind aber auch
häufig benötigte Zivil- und Strafrechtsregelungen des Landes wie das Hessische Nachbarrecht und
das Strafvollzugsrecht abgedruckt.

Die Neuauflage erfasst alle Vorschriften, die bis Ende August 2025 verkündet oder geändert worden
sind. Seit der letzten Auflage wurden 18 Gesetze geändert, darunter das Gesetz über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung, das Naturschutzgesetz, die Bauordnung, die Gemeinde und Landkreisord‐
nung, das Kommunalabgabengesetz, das Ausführungsgesetz zur VwGO, das Gesetz über den öffent‐
lichen Gesundheitsdienst, das Krankenhausgesetz, das Personalvertretungsgesetz, das Schulgesetz
und das Hochschulgesetz, das Juristenausbildungsgesetz und das Landtagswahlgesetz. Neu aufge‐
nommen wurde das DV-Verbundgesetz. Alle abgedruckten Gesetze werden in der geänderten
Fassung wiedergegeben. Als letztes ist das Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 49/2025 vom
26. August 2025 berücksichtigt worden.

Das am Ende der Sammlung zu findende alphabetische Schlagwortverzeichnis wurde erneut überar‐
beitet und wieder auf den aktuellen Stand gebracht.

Für diejenigen Leser, die die eine oder andere Vorschrift in der Sammlung vermissen, verweise
ich auf das Internet. Die elektronische Präsentation des „Hessenrechts“ ist 1998 von mir begründet
worden. Inzwischen wird sie vom Land Hessen betreut. Aufzurufen ist das Hessenrecht unter:

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/search

Da für die Bearbeitung vieler Rechtsfragen die vorausgehenden Fassungen des Landesrechts erfor‐
derlich sein werden, ist es empfehlenswert, die Vorauflagen dieser Gesetzessammlung noch geraume
Zeit im Bücherschrank zu belassen, um für die Bearbeitung zeitlich zurückliegender Rechtsproble‐
me auf ältere Gesetzesfassungen zurückgreifen zu können.

Gießen, den 1. September 2025 Prof. em. Dr. Friedrich von Zezschwitz
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Verfassung des Landes Hessen
Vom 1. Dezember 19461) (GVBl. I S. 229, ber. GVBl. 1947 S. 106 u. GVBl. 1948 S. 68)
(FFN 10-1)
zuletzt geändert durch ErgänzungsG vom 12. Dezember 2018 (GVBl. S. 752)

Nichtamtliche Inhaltsübersicht
Erster Hauptteil
Die Rechte des Menschen
I. Gleichheit und Freiheit
Artikel 1 Gleichheit vor dem Gesetz
Artikel 2 Allgemeine Handlungsfreiheit;

Vorbehalt des Gesetzes;
Rechtsweggarantie

Artikel 3 Leben, Gesundheit, Ehre,
Menschenwürde

Artikel 4 Ehe und Familie
Artikel 5 Freiheit der Person
Artikel 6 Freizügigkeit
Artikel 7 Auslieferungsverbot; Asyl
Artikel 8 Wohnung
Artikel 9 Glaubens-, Gewissens- und

Überzeugungsfreiheit
Artikel 10 Wissenschafts- und Kunstfreiheit
Artikel 11 Meinungsäußerungsfreiheit;

Zensurverbot
Artikel 12 Postgeheimnis
Artikel 12a Informationelle Selbstbestimmung
Artikel 13 Informationsfreiheit
Artikel 14 Versammlungsfreiheit
Artikel 15 Vereinigungsfreiheit
Artikel 16 Petitionsrecht
II. Grenzen und Sicherung der Menschenrechte
Artikel 17 Verwirkung von Grundrechten
Artikel 18 Jugendschutz
Artikel 19 Richterliche Anordnung

von Grundrechtseingriffen;
Rechtsgarantien bei
Freiheitsentziehung

Artikel 20 Gesetzlicher Richter;
Unschuldsvermutung; Recht auf
Verteidigerbestellung

Artikel 21 Freiheitsstrafe
Artikel 22 Rückwirkungsverbot; Schuldprinzip;

ne bis in idem
Artikel 23 Freiheitsentziehung bei geistiger oder

körperlicher Krankheit
Artikel 24 Sonstige Beschränkungen der

persönlichen Freiheit
Artikel 25 Pflicht zur Übernahme von

Ehrenämtern

Artikel 26 Rechtsverbindlichkeit der
Grundrechte

IIa. Staatsziele
Artikel 26a Verpflichtung
Artikel 26b Schutz der natürlichen

Lebensgrundlagen
Artikel 26c Berücksichtigung der Nachhaltigkeit
Artikel 26d Förderung der Infrastruktur
Artikel 26e Förderung der Kultur
Artikel 26f Förderung des Ehrenamtes
Artikel 26g Förderung des Sports
III. Soziale und wirtschaftliche Rechte und
Pflichten
Artikel 27 Anerkennung der Menschenwürde
Artikel 28 Recht auf Arbeit und Fürsorge
Artikel 29 Einheitliches Arbeitsrecht,

Tarifsystem, Schlichtungswesen,
Arbeitskampf

Artikel 30 Arbeitsbedingungen; Mutterschutz;
Verbot der Kinderarbeit

Artikel 31 Arbeitszeit
Artikel 32 Tag der Arbeit
Artikel 33 Arbeitsentgelt
Artikel 34 Bezahlter Urlaub
Artikel 35 Sozialversicherung;

Gesundheitswesen
Artikel 36 Koalitionsfreiheit
Artikel 37 Betriebsvertretungen
Artikel 38 Wirtschaftordnung
Artikel 39 Missbrauch wirtschaftlicher Macht;

Sozialisierung
Artikel 40 Gemeineigentum
Artikel 41 Sozialisierte Unternehmen
Artikel 42 Bodenreform
Artikel 43 Förderung von Klein- und

Mittelbetrieben
Artikel 44 Genossenschaftswesen
Artikel 45 Eigentum und Erbrecht
Artikel 46 Schutz des Urheberrechts
Artikel 47 Besteuerungsgrundsätze

1) Die Verfassung wurde vorbereitet durch die am 30.6.1946 gewählte Verfassungsberatende Landesversammlung (vgl.
WahlG v. 16.5.1946, GVBl. S. 139), auf die die Aufgaben des nach dem StaatsgrundG v. 22.11.1945 (GVBl. S. 23) von
dem Ministerpräsidenten berufenen beratenden Landesausschusses gemäß G v. 18.6.1946 (GVBl. S. 167) übertragen
wurden. Die Verfassung wurde am 29.10.1946 durch die Verfassungsberatende Landesversammlung beschlossen und in
der Volksabstimmung am 1.12.1946 (vgl. G v. 14.10.1946, GVBl. S. 177, und G v. 30.10.1946, GVBl. S. 187)
angenommen. Gemäß Art. 160 HV ist die Verfassung mit ihrer Annahme durch das Volk, also am 1.12.1946, in Kraft
getreten. Verkündet wurde sie am 11.12.1946 in der Nr. 34/35 des GVBl. mit Ausgabetag v. 18.12.1946.
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IV. Staat, Kirchen, Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften
Artikel 48 Religionsfreiheit
Artikel 49 Selbstverwaltung der

Religionsgemeinschaften
Artikel 50 Verhältnis von Staat und Kirche
Artikel 51 Körperschaften des öffentlichen

Rechts; Kirchensteuer
Artikel 52 Staatsleistungen
Artikel 53 Sonn- und Feiertage
Artikel 54 Anstaltsseelsorge
V. Erziehung, Bildung und Denkmalschutz
Artikel 55 Erziehungsrecht der Eltern
Artikel 56 Schulwesen
Artikel 57 Religionsunterricht
Artikel 58 Teilnahme am Religionsunterricht
Artikel 59 Unterrichtsgeld- und

Lernmittelfreiheit; Zugang zu
Schulen und Hochschulen

Artikel 60 Hochschulen
Artikel 61 Private Schulen und Hochschulen
Artikel 62 Denkmal- und Landschaftsschutz
VI. Gemeinsame Bestimmung für alle
Grundrechte
Artikel 63 Grundrechtsbeschränkungen;

Zitiergebot

Zweiter Hauptteil
Aufbau des Landes
I. Das Land Hessen
Artikel 64 Bundesstaatlichkeit, Europäische

Integration
Artikel 65 Staatsform
Artikel 66 Landesfarben
II. Völkerrechtliche Bindungen
Artikel 67 Vorrang des Völkerrechts
Artikel 68 Verletzung völkerrechtlicher

Pflichten
Artikel 69 Frieden, Freiheit und

Völkerverständigung
III. Die Staatsgewalt
Artikel 70 Volkssouveränität
Artikel 71 Unmittelbare und mittelbare

Demokratie
Artikel 72 Abstimmungsfreiheit,

Abstimmungsgeheimnis
Artikel 73 Stimmberechtigung
Artikel 74 Ausschluss vom Stimmrecht
IV. Der Landtag
Artikel 75 Zusammensetzung; Wählbarkeit;

5 %-Klausel
Artikel 76 Freie Mandatsausübung
Artikel 77 Stellung der Abgeordneten
Artikel 78 Wahlprüfung
Artikel 79 Wahlperiode, reguläre Neuwahl
Artikel 80 Selbstauflösung
Artikel 81 Neuwahl nach Selbstauflösung
Artikel 82 Beginn der Wahlperiode

Artikel 83 Zusammentritt, Einberufung
Artikel 84 Präsidium
Artikel 85 Präsidium außerhalb der Tagungen
Artikel 86 Aufgaben des Landtagspräsidenten
Artikel 87 Beschlussfähigkeit
Artikel 88 Abstimmungen
Artikel 89 Öffentlichkeit der Sitzungen
Artikel 90 Berichte über Verhandlungen
Artikel 91 Anwesenheit der Regierung,

Rederecht
Artikel 92 Untersuchungsausschüsse
Artikel 93 Hauptausschuss
Artikel 94 Überweisung von Eingaben an die

Regierung
Artikel 95 Indemnität
Artikel 96 Immunität
Artikel 97 Zeugnisverweigerungsrecht
Artikel 98 Entschädigung der Abgeordneten
Artikel 99 Geschäftsordnung
V. Die Landesregierung
Artikel 100 Zusammensetzung
Artikel 101 Wahl des Ministerpräsidenten;

Ernennung der Minister;
Ausschluss von Regierungsämtern;
Vertrauensbeschluss des Landtags

Artikel 102 Richtlinienkompetenz des
Ministerpräsidenten

Artikel 103 Vertretung des Landes Hessen,
Staatsverträge

Artikel 104 Geschäftsordnung,
Zuständigkeitsregelung

Artikel 105 Bezüge
Artikel 106 Gesetzesvorlagen
Artikel 107 Erlass von Rechtsverordnungen
Artikel 108 Ernennung der Landesbeamten
Artikel 109 Begnadigung, Straferlasse,

Niederschlagung anhängiger
Strafsachen

Artikel 110 Notverordnungsrecht
Artikel 111 Amtseid
Artikel 112 Abberufung der Minister
Artikel 113 Rücktritt
Artikel 114 Misstrauensvotum
Artikel 115 Ministeranklage
VI. Die Gesetzgebung
Artikel 116 Organe der Gesetzgebung
Artikel 117 Gesetzentwürfe
Artikel 118 Verordnungsermächtigungen
Artikel 119 Einspruch der Landesregierung
Artikel 120 Ausfertigung, Verkündung
Artikel 121 Inkrafttreten
Artikel 122 Bekanntgabe außerhalb des Gesetz-

und Verordnungsblattes
Artikel 123 Verfassungsänderung
Artikel 124 Volksbegehren, Volksentscheid
Artikel 125 Notstand; Grundrechtseinschränkung
VII. Die Rechtspflege
Artikel 126 Gerichte; richterliche Unabhängigkeit
Artikel 127 Rechtsstellung der Richter
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Artikel 128 Amtsenthebung, Versetzung
Artikel 129 Armenrecht
VIII. Der Staatsgerichtshof
Artikel 130 Zusammensetzung, Wahl
Artikel 131 Zuständigkeit; Antragsberechtigte
Artikel 132 Verfassungswidrigkeit von Gesetzen

und Verordnungen
Artikel 133 Vorlage an den Staatsgerichtshof
IX. Die Staats- und die Selbstverwaltung
Artikel 134 Zugang zu öffentlichen Ämtern
Artikel 135 Öffentliches Dienstrecht
Artikel 136 Amtshaftung
Artikel 137 Kommunale Selbstverwaltung
Artikel 138 Wahl der hauptamtlichen Leiter von

Gemeinden und Gemeindeverbänden
X. Das Finanzwesen
Artikel 139 Haushaltsplan
Artikel 140 Haushaltsvorgriff
Artikel 141 Kreditaufnahme, Tilgungsregelung
Artikel 142 Deckungspflicht
Artikel 143 Haushaltsüberschreitungen
Artikel 144 Rechnungsprüfung
Artikel 145 Staatsbetriebe
XI. Der Schutz der Verfassung
Artikel 146 Pflicht zur Verteidigung der

Verfassung
Artikel 147 Widerstandspflicht; Anrufung des

StGH bei Verfassungsbrüchen
Artikel 148 Revolutionäre Handlungen
Artikel 149 Strafrechtliche Folgen bei

Verfassungsbrüchen
Artikel 150 Unantastbarkeit von

Verfassungsgrundsätzen

Übergangsbestimmungen
Artikel 151 Gesamtdeutsche Einheit
Artikel 152 Einheitliche Gesetzgebung für

bestimmte Teile des Rechts
Artikel 153 Zuständigkeitsabgrenzung gegenüber

dem Bund
Artikel 154 Zuständigkeitsabgrenzung gegenüber

dem Bund
Artikel 155 Weiteres Gesetzgebungsorgan
Artikel 156 Schulwesen
Artikel 157 Befristete Zulässigkeit

notlagenbedingter
Grundrechtseingriffe

Artikel 158 Entnazifizierung
Artikel 159 Besatzungsrecht
Artikel 160 Inkrafttreten
Artikel 161 Inkrafttreten des neu gef. Art. 141

In der Überzeugung, daß Deutschland nur als demokratisches Gemeinwesen eine Gegenwart und
Zukunft haben kann, hat sich Hessen als Gliedstaat der Deutschen Republik diese Verfassung
gegeben:

Erster Hauptteil
Die Rechte des Menschen

I. Gleichheit und Freiheit
[Gleichheit vor dem Gesetz]

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich, ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der
Herkunft, der religiösen und der politischen Überzeugung.
(2) 1Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 2Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile
hin.

[Allgemeine Handlungsfreiheit; Vorbehalt des Gesetzes; Rechtsweggarantie]
(1) 1Der Mensch ist frei. 2Er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt oder die
verfassungsmäßige Ordnung des Gemeinwesens nicht beeinträchtigt.
(2) Niemand kann zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen werden, wenn nicht
ein Gesetz oder eine auf Gesetz beruhende Bestimmung es verlangt oder zuläßt.
(3) Glaubt jemand, durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein, so steht ihm der
Rechtsweg offen.
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[Leben, Gesundheit, Ehre, Menschenwürde]
Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen sind unantastbar.

[Ehe und Familie]
(1) Ehe und Familie stehen als Grundlage des Gemeinschaftslebens unter dem besonderen Schutze
des Gesetzes.
(2) 1Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie auf Förderung seiner Entwicklung zu einer ei‐
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 2Bei allen Maßnahmen, die Kinder
betreffen, ist das Wohl des Kindes ein wesentlich zu berücksichtigender Gesichtspunkt. 3Der Wille
des Kindes ist in allen Angelegenheiten, die es betreffen, entsprechend seinem Alter und seiner
Reife im Einklang mit den geltenden Verfahrensvorschriften angemessen zu berücksichtigen. 4Die
verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten der Eltern bleiben unberührt.

[Freiheit der Person]
Die Freiheit der Person ist unantastbar.

[Freizügigkeit]
Jedermann ist frei, sich aufzuhalten und niederzulassen, wo er will.

[Auslieferungsverbot; Asyl]
1Kein Deutscher darf einer fremden Macht ausgeliefert werden. 2Fremde genießen den Schutz vor
Auslieferung und Ausweisung, wenn sie unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten
Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach Hessen geflohen sind.

[Wohnung]
Die Wohnung ist unverletzlich.

[Glaubens-, Gewissens- und Überzeugungsfreiheit]
Glauben, Gewissen und Überzeugung sind frei.

[Wissenschafts- und Kunstfreiheit]
Niemand darf in seinem wissenschaftlichen oder künstlerischen Schaffen und in der Verbreitung
seiner Werke gehindert werden.

[Meinungsäußerungsfreiheit; Zensurverbot]
(1) 1Jedermann hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. 2Dieses Recht darf auch
durch ein Dienstverhältnis nicht beschränkt werden, und niemand darf ein Nachteil widerfahren,
wenn er es ausübt. 3Nur wenn die vereinbarte Tätigkeit einer bestimmten politischen, religiösen
oder weltanschaulichen Richtung dienen soll, kann, falls ein Beteiligter davon abweicht, das Dienst‐
verhältnis gelöst werden.
(2) Pressezensur ist unstatthaft.

[Postgeheimnis]
Das Postgeheimnis ist unverletzlich.

[Informationelle Selbstbestimmung]
1Jeder Mensch ist berechtigt, über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten
selbst zu bestimmen. 2Die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme werden
gewährleistet. 3Einschränkungen dieser Rechte bedürfen eines Gesetzes.

[Informationsfreiheit]
Jedermann hat das Recht, sich auf allen Gebieten des Wissens und der Erfahrung sowie über die
Meinung anderer durch den Bezug von Druck-Erzeugnissen, das Abhören von Rundfunksendern
oder auf sonstige Weise frei zu unterrichten.

[Versammlungsfreiheit]
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis friedlich und
unbewaffnet zu versammeln.
(2) Versammlungen unter freiem Himmel können durch Gesetz anmeldepflichtig gemacht werden.

[Vereinigungsfreiheit]
Alle Deutschen haben das Recht, Vereine oder Gesellschaften zu bilden.
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[Petitionsrecht]
Jedermann hat das Recht, allein oder gemeinsam mit anderen, Anträge oder Beschwerden an die
zuständige Behörde oder an die Volksvertretung zu richten.

II. Grenzen und Sicherung der Menschenrechte
[Verwirkung von Grundrechten]

(1) Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der Versammlungs- und Vereinsfreiheit sowie auf
das Recht der Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer Werke kann sich nicht berufen,
wer den verfassungsmäßigen Zustand angreift oder gefährdet.
(2) Ob diese Voraussetzung vorliegt, entscheidet im Beschwerdewege der Staatsgerichtshof.

[Jugendschutz]
Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer
Werke und der freien Unterrichtung kann sich ferner nicht berufen, wer Gesetze zum Schutze der
Jugend verletzt.

[Richterliche Anordnung von Grundrechtseingriffen; Rechtsgarantien bei
Freiheitsentziehung]

(1) 1Bei dringendem Verdacht einer strafbaren Handlung kann der Richter die Untersuchungshaft,
die Haussuchung und Eingriffe in das Postgeheimnis anordnen. 2Die Haussuchung kann auch
nachträglich genehmigt werden, wenn die Verfolgung des Täters zu sofortigem Handeln gezwungen
hat.
(2) 1Jeder Festgenommene ist binnen 24 Stunden seinem Richter zuzuführen, der ihn zu vernehmen,
über die Entlassung oder Verhaftung zu befinden und im Falle der Verhaftung bis zur endgültigen
richterlichen Entscheidung von Monat zu Monat neu zu prüfen hat, ob weitere Haft gerechtfertigt
ist. 2Der Grund der Verhaftung ist dem Festgenommenen sofort und auf seinen Wunsch seinen
nächsten Angehörigen innerhalb weiterer 24 Stunden nach der richterlichen Entscheidung mitzutei‐
len.

[Gesetzlicher Richter; Unschuldsvermutung; Recht auf Verteidigerbestellung]
(1) 1Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 2Ausnahme- und Sonderstrafge‐
richte sind unstatthaft.
(2) 1Jeder gilt als unschuldig, bis er durch rechtskräftiges Urteil eines ordentlichen Gerichts für
schuldig befunden ist. 2Das Recht, sich jederzeit durch einen Rechtsbeistand verteidigen zu lassen,
darf nicht beschränkt werden.

[Freiheitsstrafe]
(1) 1Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig befunden worden, so können ihm auf Grund
der Strafgesetze durch richterliches Urteil die Freiheit und die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen
oder beschränkt werden. 2Die Todesstrafe ist abgeschafft.
(2) Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat.
(3) Alle Gefangenen sind menschlich zu behandeln.

[Rückwirkungsverbot; Schuldprinzip; ne bis in idem]
(1) Kein Strafgesetz hat rückwirkende Kraft, es sei denn, daß es für den Täter günstiger ist, als das
zur Zeit der Tat in Geltung gewesene Strafgesetz.
(2) Niemand darf für Handlungen oder Unterlassungen leiden oder strafrechtlich verantwortlich
gemacht werden, die ihm nicht persönlich zur Last fallen.
(3) Niemand kann wegen derselben Tat mehr als einmal bestraft werden.

[Freiheitsentziehung bei geistiger oder körperlicher Krankheit]
1Gefährdet ein geistig oder körperlich Kranker durch seinen Zustand seine Mitmenschen erheblich,
so kann er in eine Anstalt eingewiesen werden. 2Er hat das Recht, gegen diese Maßnahme den
Richter anzurufen. 3Das Nähere bestimmt das Gesetz.

[Sonstige Beschränkungen der persönlichen Freiheit]
Sonstige Beschränkungen der persönlichen Freiheit sind nur im Rahmen der Gesetze und nur inso‐
weit zulässig, als sie nötig sind, um das Erscheinen Geladener vor Gericht, die Zeugnispflicht, die
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gerichtliche Sitzungspolizei, die Vollstreckung gerichtlicher Urteile und den Vollzug gesetzmäßiger
Verwaltungsanordnungen zu sichern.

[Pflicht zur Übernahme von Ehrenämtern]
1Jedermann hat nach Maßgabe der Gesetze die Pflicht, ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen
und persönliche Dienste für den Staat und die Gemeinde zu leisten. 2Steht er in einem Dienstverhält‐
nis, so ist ihm die erforderliche freie Zeit zu gewähren. 3Näheres bestimmt das Gesetz.

[Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte]
Diese Grundrechte sind unabänderlich; sie binden den Gesetzgeber, den Richter und die Verwaltung
unmittelbar.

IIa. Staatsziele
[Verpflichtung]

Staatsziele verpflichten den Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen ihrer Zustän‐
digkeit und Leistungsfähigkeit zur fortlaufenden Beachtung und dazu, ihr Handeln nach ihnen
auszurichten.

[Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen]
Die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen stehen unter dem Schutz des Staates und der
Gemeinden.

[Berücksichtigung der Nachhaltigkeit]
Der Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip
der Nachhaltigkeit, um die Interessen künftiger Generationen zu wahren.

[Förderung der Infrastruktur]
1Der Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände fördern die Errichtung und den Erhalt der
technischen, digitalen und sozialen Infrastruktur und von angemessenem Wohnraum. 2Der Staat
wirkt auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land hin.

[Förderung der Kultur]
Die Kultur genießt den Schutz und die Förderung des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbän‐
de.

[Förderung des Ehrenamtes]
Der ehrenamtliche Einsatz für das Gemeinwohl genießt den Schutz und die Förderung des Staates,
der Gemeinden und Gemeindeverbände.

[Förderung des Sports]
Der Sport genießt den Schutz und die Förderung des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbän‐
de.

III. Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten
[Anerkennung der Menschenwürde]

Die Sozial- und Wirtschaftsordnung beruht auf der Anerkennung der Würde und der Persönlichkeit
des Menschen.

[Recht auf Arbeit und Fürsorge]
(1) Die menschliche Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutze des Staates.
(2) Jeder hat nach seinen Fähigkeiten ein Recht auf Arbeit und, unbeschadet seiner persönlichen
Freiheit, die sittliche Pflicht zur Arbeit.
(3) 1Wer ohne Schuld arbeitslos ist, hat Anspruch auf den notwendigen Unterhalt für sich und seine
unterhaltsberechtigten Angehörigen. 2Ein Gesetz regelt die Arbeitslosenversicherung.

[Einheitliches Arbeitsrecht, Tarifsystem, Schlichtungswesen, Arbeitskampf]
(1) Für alle Angestellten, Arbeiter und Beamten ist ein einheitliches Arbeitsrecht zu schaffen.
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(2) 1Im Rahmen dieses Arbeitsrechts können Gesamtvereinbarungen nur zwischen den Gewerk‐
schaften und den Unternehmungen oder ihren Vertretungen abgeschlossen werden. 2Sie schaffen
verbindliches Recht, das grundsätzlich nur zugunsten der Arbeitnehmer abbedungen werden kann.
(3) Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt.
(4) Das Streikrecht wird anerkannt, wenn die Gewerkschaften den Streik erklären.
(5) Die Aussperrung ist rechtswidrig.

[Arbeitsbedingungen; Mutterschutz; Verbot der Kinderarbeit]
(1) Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen sein, daß sie die Gesundheit, die Würde, das
Familienleben und die kulturellen Ansprüche des Arbeitnehmers sichern; insbesondere dürfen sie
die leibliche, geistige und sittliche Entwicklung der Jugendlichen nicht gefährden.
(2) Das Gesetz schafft Einrichtungen zum Schutze der Mütter und Kinder, und es schafft die
Gewähr, daß die Frau ihre Aufgaben als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und
Mutter vereinbaren kann.
(3) Kinderarbeit ist verboten.

[Arbeitszeit]
1Der Achtstundentag ist die gesetzliche Regel. 2Sonntag und gesetzliche Feiertage sind arbeitsfrei.
3Ausnahmen können durch Gesetz oder Gesamtvereinbarung zugelassen werden, wenn sie der
Allgemeinheit dienen.

[Tag der Arbeit]
1Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag aller arbeitenden Menschen. 2Er versinnbildlicht das Bekennt‐
nis zur sozialen Gerechtigkeit, zu Fortschritt, Frieden, Freiheit und Völkerverständigung.

[Arbeitsentgelt]
1Das Arbeitsentgelt muß der Leistung entsprechen und zum Lebensbedarf für den Arbeitenden und
seine Unterhaltsberechtigten ausreichen. 2Die Frau und der Jugendliche haben für gleiche Tätigkeit
und gleiche Leistung Anspruch auf gleichen Lohn. 3Das Arbeitsentgelt für die in die Arbeitszeit
fallenden Feiertage wird weiter gezahlt.

[Bezahlter Urlaub]
1Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von mindestens zwölf Arbeitstagen
im Jahr. 2Näheres bestimmt das Gesetz.

[Sozialversicherung; Gesundheitswesen]
(1) 1Es ist eine das gesamte Volk verbindende Sozialversicherung zu schaffen. 2Sie ist sinnvoll
aufzubauen. 3Die Selbstverwaltung der Versicherten wird anerkannt. 4Ihre Organe werden in allge‐
meiner, gleicher, freier und geheimer Wahl gewählt. 5Das Nähere bestimmt das Gesetz.
(2) Die Sozialversicherung hat die Aufgabe, den Gesundheitszustand des Volkes, auch durch vor‐
beugende Maßnahmen, zu heben, Kranken, Schwangeren und Wöchnerinnen jede erforderliche
Hilfe zu leisten und eine ausreichende Versorgung für Erwerbsbeschränkte, Erwerbsunfähige und
Hinterbliebene sowie im Alter zu sichern.
(3) 1Die Ordnung des Gesundheitswesens ist Sache des Staates. 2Das Nähere bestimmt das Gesetz.

[Koalitionsfreiheit]
(1) Die Freiheit, sich in Gewerkschaften oder Unternehmervertretungen zu vereinigen, um die
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu gestalten und zu verbessern, ist für alle gewährleistet.
(2) Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, Mitglied einer solchen Vereinigung zu werden.

[Betriebsvertretungen]
(1) Angestellte, Arbeiter und Beamte in allen Betrieben und Behörden erhalten unter Mitwirkung
der Gewerkschaften gemeinsame Betriebsvertretungen, die in allgemeiner, gleicher, freier, geheimer
und unmittelbarer Wahl von den Arbeitnehmern zu wählen sind.
(2) Die Betriebsvertretungen sind dazu berufen, im Benehmen mit den Gewerkschaften gleichbe‐
rechtigt mit den Unternehmern in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Fragen des Betriebes
mitzubestimmen.
(3) Das Nähere regelt das Gesetz.
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[Wirtschaftordnung]
(1) 1Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedi‐
gung seines Bedarfs zu dienen. 2Zu diesem Zweck hat das Gesetz die Maßnahmen anzuordnen, die
erforderlich sind, um die Erzeugung, Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann
einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern und ihn vor Aus‐
beutung zu schützen.
(2) Im Rahmen der hierdurch gezogenen Grenzen ist die wirtschaftliche Betätigung frei.
(3) Die Gewerkschaften und die Vertreter der Unternehmen haben gleiches Mitbestimmungsrecht in
den vom Staat mit der Durchführung seiner Lenkungsmaßnahmen beauftragten Organen.

[Missbrauch wirtschaftlicher Macht; Sozialisierung]
(1) Jeder Mißbrauch der wirtschaftlichen Freiheit – insbesondere zu monopolistischer Machtzusam‐
menballung und zu politischer Macht – ist untersagt.
(2) 1Vermögen, das die Gefahr solchen Mißbrauchs wirtschaftlicher Freiheit in sich birgt, ist auf
Grund gesetzlicher Bestimmungen in Gemeineigentum zu überführen. 2Soweit die Überführung in
Gemeineigentum wirtschaftlich nicht zweckmäßig ist, muß dieses Vermögen auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen unter Staatsaufsicht gestellt oder durch vom Staate bestellte Organe verwaltet wer‐
den.
(3) Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet das Gesetz.
(4) 1Die Entschädigung für das in Gemeineigentum überführte Vermögen wird durch das Gesetz
nach sozialen Gesichtspunkten geregelt. 2Bei festgestelltem Mißbrauch wirtschaftlicher Macht ist in
der Regel die Entschädigung zu versagen.

[Gemeineigentum]
1Gemeineigentum ist Eigentum des Volkes. 2Die Verfügung über dieses Eigentum und seine Ver‐
waltung soll nach näherer gesetzlicher Bestimmung solchen Rechtsträgern zustehen, welche die
Gewähr dafür bieten, daß das Eigentum ausschließlich dem Wohle des ganzen Volkes dient und
Machtzusammenballungen vermieden werden.

[Sozialisierte Unternehmen]
(1) Mit Inkrafttreten dieser Verfassung werden
1. in Gemeineigentum überführt: der Bergbau (Kohlen, Kali, Erze), die Betriebe der Eisen- und

Stahlerzeugung, die Betriebe der Energiewirtschaft und das an Schienen oder Oberleitungen
gebundene Verkehrswesen,

2. vom Staate beaufsichtigt oder verwaltet: die Großbanken und Versicherungsunternehmen und
diejenigen in Ziffer 1 genannten Betriebe, deren Sitz nicht in Hessen liegt.

(2) Das Nähere bestimmt das Gesetz.
(3) Wer Eigentümer eines danach in Gemeineigentum überführten Betriebes oder mit seiner Leitung
betraut ist, hat ihn als Treuhänder des Landes bis zum Erlaß von Ausführungsgesetzen weiterzufüh‐
ren.

[Bodenreform]
(1) Nach Maßgabe besonderer Gesetze ist der Großgrundbesitz, der nach geschichtlicher Erfahrung
die Gefahr politischen Mißbrauchs oder der Begünstigung militaristischer Bestrebungen in sich
birgt, im Rahmen einer Bodenreform einzuziehen.
(2) Aufgabe der Bodenreform ist vor allem, den land- und forstwirtschaftlichen Boden zu erhalten
und zu vermehren und seine Leistung zu steigern, Bauern anzusiedeln und gesunde Wohnstätten,
Kleinsiedlerstellen und Kleingärten zu schaffen.
(3) Streubesitz ist durch Umlegung leistungsfähiger zu machen.
(4) Grundbesitz, den sein Eigentümer einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung entzieht, kann nach
näherer gesetzlicher Bestimmung eingezogen werden.
(5) Für die Entschädigung des seitherigen Eigentümers gilt der Artikel 39 Abs. 4 entsprechend.

[Förderung von Klein- und Mittelbetrieben]
(1) Selbständige Klein- und Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Gewerbe, Handwerk und Handel sind
durch Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und besonders vor Überlastung und Aufsaugung zu
schützen.
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(2) Zu diesem Zweck ist die genossenschaftliche Selbsthilfe auszubauen.
[Genossenschaftswesen]

Das Genossenschaftswesen ist zu fördern.
[Eigentum und Erbrecht]

(1) 1Das Privateigentum wird gewährleistet. 2Sein Inhalt und seine Begrenzung ergeben sich aus
den Gesetzen. 3Jeder ist berechtigt, auf Grund der Gesetze Eigentum zu erwerben und darüber zu
verfügen.
(2) 1Das Privateigentum verpflichtet gegenüber der Gemeinschaft. 2Sein Gebrauch darf dem Ge‐
meinwohl nicht zuwiderlaufen. 3Es darf nur im öffentlichen Interesse, nur auf Grund eines Gesetzes,
nur in dem darin vorgesehen Verfahren und nur gegen angemessene Entschädigung eingeschränkt
oder enteignet werden.
(3) Soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, sind für Streitigkeiten über Art und Höhe der
Entschädigung die ordentlichen Gerichte zuständig.
(4) 1Das Erbrecht wird nach Maßgabe des bürgerlichen Rechts gewährleistet. 2Der Anteil des
Staates am Nachlaß bestimmt sich nach dem Gesetz.

[Urheberrecht]
Die Rechte der Urheber, Erfinder und Künstler genießen den Schutz des Staates.

[Besteuerungsgrundsätze]
(1) Das Vermögen und das Einkommen werden progressiv nach sozialen Gesichtspunkten unter
besonderer Berücksichtigung der familiären Lasten besteuert.
(2) Bei der Besteuerung ist auf erarbeitetes Vermögen und Einkommen besondere Rücksicht zu
nehmen.

IV. Staat, Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
[Religionsfreiheit]

(1) Ungestörte und öffentliche Religionsübung und die Freiheit der Vereinigung zu Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften werden gewährleistet.
(2) Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, an einer kirchlichen Handlung oder Feierlich‐
keit oder religiösen Übung teilzunehmen oder eine religiöse Eidesformel zu benutzen.
(3) Es besteht keine Staatskirche.

[Selbstverwaltung]
1Jede Kirche, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegen‐
heiten selbständig innerhalb der Schranken des für jedermann geltenden Gesetzes. 2Sie verleiht ihre
Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.

[Verhältnis von Staat und Kirche]
(1) Es ist Aufgabe von Gesetz oder Vereinbarung, die staatlichen und kirchlichen Bereiche klar
gegeneinander abzugrenzen.
(2) Die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben sich, wie der Staat, jeder
Einmischung in die Angelegenheiten des anderen Teiles zu enthalten.

[Rechtsstellung; Kirchensteuer]
(1) 1Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffent‐
lichen Rechts, soweit sie solche bisher waren. 2Anderen Religions- und Weltanschauungsgemein‐
schaften kann auf Antrag die gleiche Rechtsstellung verliehen werden, wenn sie durch ihre Verfas‐
sung und die Zahl der Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten.
(2) 1Der Zusammenschluß von Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften unterliegt
keinen Beschränkungen. 2Der aus mehreren öffentlich-rechtlichen Gemeinschaften gebildete Ver‐
band ist auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
(3) Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgmeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen
Rechts sind, können nach näherer gesetzlicher Regelung auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten
Steuern erheben.
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[Staatsleistungen]
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Kirchen,
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften werden im Wege der Gesetzgebung abgelöst.

[Sonn- und Feiertage]
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der
seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.

[Anstaltsseelsorge]
1Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in Krankenhäusern, Strafanstalten und
sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemein‐
schaften zu religiösen Handlungen zugelassen. 2Dabei hat jeder Zwang zu unterbleiben.

V. Erziehung, Bildung und Denkmalschutz
[Erziehungsrecht der Eltern]

1Die Erziehung der Jugend zu Gemeinsinn und zu leiblicher, geistiger und seelischer Tüchtigkeit
ist Recht und Pflicht der Eltern. 2Dieses Recht kann nur durch Richterspruch nach Maßgabe der
Gesetze entzogen werden.

[Schulwesen]
(1) 1Es besteht allgemeine Schulpflicht. 2Das Schulwesen ist Sache des Staates. 3Die Schulaufsicht
wird hauptamlich durch Fachkräfte ausgeübt.
(2) An allen hessischen Schulen werden die Kinder aller religiösen Bekenntnisse und Weltanschau‐
ungen in der Regel gemeinsam erzogen (Gemeinschaftsschule).
(3) 1Grundsatz eines jeden Unterrichts muß die Duldsamkeit sein. 2Der Lehrer hat in jedem Fach
auf die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu nehmen und die
religiösen und weltanschaulichen Auffassungen sachlich darzulegen.
(4) Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden, seine
berufliche Tüchtigkeit und die politische Verantwortung vorzubereiten zum selbständigen und ver‐
antwortlichen Dienst am Volk und der Menschheit durch Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und
Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit.
(5) 1Der Geschichtsunterricht muß auf getreue, unverfälschte Darstellung der Vergangenheit gerich‐
tet sein. 2Dabei sind in den Vordergrund zu stellen die großen Wohltäter der Menschheit, die
Entwicklung von Staat, Wirtschaft, Zivilisation und Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege und
Schlachten. 3Nicht zu dulden sind Auffassungen, welche die Grundlagen des demokratischen Staates
gefährden.
(6) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, die Gestaltung des Unterrichtswesens mitzube‐
stimmen, soweit die Grundsätze der Absätze 2 bis 5 nicht verletzt werden.
(7) 1Das Nähere regelt das Gesetz. 2Es muß Vorkehrungen dagegen treffen, daß in der Schule die re‐
ligiösen und weltanschaulichen Grundsätze verletzt werden, nach denen die Erziehungsberechtigten
ihre Kinder erzogen haben wollen.

[Religionsunterricht]
(1) 1Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. 2Der Lehrer ist im Religionsunterricht un‐
beschadet des staatlichen Aufsichtsrechts an die Lehren und die Ordnungen seiner Kirche oder
Religionsgemeinschaft gebunden.
(2) Diese Bestimmungen sind sinngemäß auf die Weltanschauungsgemeinschaften anzuwenden.

[Teilnahme am Religionsunterricht]
1Über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht bestimmt der Erziehungsberechtigte. 2Kein
Lehrer kann verpflichtet oder gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen.

[Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit; Zugang zu Schulen und Hochschulen]
(1) 1In allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und Hochschulen ist der Unterricht unentgeltlich.
2Unentgeltlich sind auch die Lernmittel mit Ausnahme der an den Hochschulen gebrauchten. 3Das
Gesetz muß vorsehen, daß für begabte Kinder sozial Schwächergestellter Erziehungsbeihilfen zu
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Die fetten Zahlen verweisen auf die laufenden Nummern der Gesetze (vgl. Inhaltsverzeichnis), die
mageren auf die Artikel, Paragraphen und Nummern.
   
Abberufung von Wahlbeamten 60 76, 61 49
Abendgymnasium 92 45 ff.
Abfall Abfallbehörden 84 18 ff., Abfallbilanz 84 8,

Abfallsammlung 84 1, Abfallwirtschaftsplanung
84 9, Andienungspflicht 84 1, Anschlusszwang
84 1, Bauabnahme 84 13, Betretungsrechte 84 14,
Bußgeldvorschriften 84 25, Datenverarbeitung 84
17, Eigenkontrolle 84 14, Enteignung 84 12, Ent‐
sorgungspflichtige 84 1, Entsorgungsträger 84 1,
Förderung der Kreislaufwirtschaft 84 7, Gebühren
84 5, Kleinmengen 84 1, Konzepte und Bilanzen
84 8, Kraftfahrzeuge ohne Kennzeichen 84 3,
Landesamt für Umwelt und Geologie 84 22, Lan‐
deslabor 84 23, Rechtsaufsicht 84 6, Sachverstän‐
dige 84 16, Trägerschaft 84 1, Überwachung 84
15, Veränderungssperre 84 11, Verordnungen 84
8, 26, wild lagernde Abfälle 84 2, Zuständigkeit
84 18 ff.

Abgaben Abfallabgaben 84 5, Abwasserabgaben
82, Gemeinde 60 93, 65, Kommunalabgaben 65,
Krankenhausärzte 68 15, Landkreise 61 53, 65,
naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe 80 7

Abgeordnete 1 75 ff., Ausscheiden und Nachfolge 4
39 ff., Erwerb der Rechtsstellung 4 38 f., Zahl der
Abgeordneten 4 1

Abordnung Beamte 50 25
Abrufverfahren, automatisiertes 25 59, 30 24
Abstand von Bauten 72 6
Abstimmungen Abstimmungsverfahren Landtag 1

88, 2 82 ff., Freiheit 1 72, Geheimnis 1 72, Ge‐
meindevertretung 60 54, Kreistag 61 32, Perso‐
nalrat 55 30

Abwasser 81 43, Abgaben 82, Abgabeerklärung 82
7, Abwasserbehandlungsanlagen 81 39, Kleinein‐
leitungen 82 8, Kleinkläranlagen 72 47, 81 9, Nie‐
derschlagswasser 82 5

Abwehrtechnik gegen Drohnen 30 15e
Akademischer Senat 90 42
Akte Begriff 25 2
Akteneinsicht Aufsichtsbehörde 60 137, bei E-Go‐

vernment 22 9, Gemeindevertretung 60 50, Kreis‐
tag 61 29, Open Data 26 1 f., Verwaltungsverfah‐
ren 21 29, s. a. Einsicht

Aktenführung, elektronische 21 3a, 35a, 71e, 22 7
Allgemeine Handlungsfreiheit des Menschen 1 2,

Beschränkung bei Unterbringung 43 12
Allgemeine Ordnungsbehörde 30 85, 31 1, 62 1 f.,

Aufgabenabgrenzung 30 2, 61 59, 89, 32, 34
Allgemeine Verwaltungsbehörde 30 82, 60 4, 61 4,

62 1 f., Aufgabenabgrenzung 30 2, 34, 31 1, 60
66, 61 41, 59

Allgemeine Weisung Gemeinde 60 4, Landkreis 61
4

Allgemeinverfügung 21 35, Bekanntgabe 21 41

Altlasten Altflächendatei 85 8, altlastenverdächtige
Flächen 85 4, 8, Altlastenfeststellung 85 11, Alt‐
lastenfinanzierungsumlage 85 14, Altlastenver‐
dacht 85 4, Auskunftspflichten 85 4, Begriffsbe‐
stimmungen 85 7, Betretungsrechte 85 4, Boden‐
informationssystem 85 7, Bodenschutzbehörden
85 15, Bußgeldvorschriften 85 19, Datenverarbei‐
tung 85 9, Duldungspflichten 85 4, Eigenkontrol‐
le 85 4, Kostenerstattung 85 13, Kostentragung
85 13, Mitwirkungspflichten 85 4, Naturschutz
80 12, Sachverständige 85 8, Sanierung 85 11,
Sanierungsbeauftragter 85 12, Sanierungsverant‐
wortlichkeit 85 11, Untersuchung und Überwa‐
chung 85 10, Verfahren bei Sanierung 85 11, Zu‐
ständigkeiten 85 16, 17

Amtsarzt 43a 2 f., 14, Aufgaben 43a 6 ff., Befug‐
nisse 43a 17 Datenschutz 43a 18

Amtsblatt öffentliche Bekanntmachungen der Ge‐
meinden 60 7, der Landkreise 61 6

Amtseid 1 111, 6 9, 50 47, Richtereid 52 5
Amtseinführung 60 46, 61 40
Amtshilfe Staatsgerichtshof 6 22, Datenschutzbe‐

auftragter 25 13, 77, Untersuchungsausschuss 1
92, Verwaltungsverfahren 21 4 ff. Verantwortung
21 7

Amtspflichtverletzung 1 136, Beamte 50 55, Land‐
rat 61 56, Gefahrenabwehr 30 64

Amtssprache 21 23
Amtsverschwiegenheit Ärzte 43a 18, 68 11, Beisit‐

zer 11 10, ehrenamtlich Tätige 21 84, Personalrat
55 8, Verwaltungsverfahren 21 30

Amtszeit Beigeordnete 60 39a, Bürgermeister 60 39,
Gemeindevertretung 60 36, Kreistagsabgeordnete
61 37a, Landrat 61 37, Ministerpräsident 1 113,
Personalrat 55 20

Androhung 23 69, 30 58
Anhörung 11 7, 21 28, 66, 92 130
Anlagen Abwasserbehandlungsanlagen 81 39, bauli‐

che Anlagen 72 2 f., 9 ff., Kleinkläranlagen 72
47, 81 9, wassergefährdende Stoffe 81 41

Anlieger 73 19, 22
Anrufung des Hess. Datenschutzbeauftragten 25 17,

55, 89
Anschluss- und Benutzungszwang Abfall 84 12,

öffentliche Einrichtungen 60 19, 81 37
Anstalten des öffentlichen Rechts Beamte 50 1,

Datenschutz 25 3, Personalvertretung 55 1, Ver‐
waltungsverfahren 21 1

Anstaltsordnung Verkündung 7 6, Erlass Gemein‐
devertretung 60 50 f.

Antrag 21 22, 25, 64, auf Datenauskunft 25 18, auf
Unterbringung 43 16

Anweisungen an Gemeinden 60 139, an Landkreise
61 54, an Polizei-/Ordnungsbehörden 30 87, 97

Arbeit Recht auf 1 28
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Arbeitsbedingungen 1 30 ff.
Arbeitsgemeinschaft kommunale 64 3
Arbeitskampf 1 29
Arbeitslosigkeit 1 28
Arbeitszeit Beamte 50 60 ff., Gleichberechtigung

und Familie 56 14, Teilzeit 50 62 ff.
Artenschutz 80 33
Asylsachen 11 6
Aufgabenübertragung 25 13, 31 1 f., 60 50, 62 1 f.
Aufgabenverteilung 31 1 f., 61 55, 59, 62 1 f.
Aufgabenwahrnehmung im Krisenfall 60 51a, 61

30a
Aufgabenzuweisung 31 1 f., 62 1 f.
Aufhebung von Verwaltungsakten 21 48 f.
Auflagen Baugenehmigung und Baubeginn 72 74 f.,

Planfeststellungsbeschluss 21 74, Verwaltungsakt
21 36

Aufopferungsentschädigung 30 64, 81 61, 94 27
Aufschiebende Wirkung Beanstandung von Be‐

schlüssen: Gemeindevertretung 60 63, Gemeinde‐
vorstand 60 74, Kreisausschuss 61 47, Kreistag
61 34, vollstreckbare Verwaltungsakte 23 2, in
der Verwaltungsvollstreckung 11 16, im Wider‐
spruchsverfahren 11 16, 16a

Aufsicht Abfallrecht 84 6, 15, 20, Baurecht 72 60
f., Datenschutz 25 13, Gefahrenabwehr 30 83, 86,
96, Gemeinde 60 11, 135 ff., Hochschulen 90 12,
80, 103, Landkreise 61 10, 54, Psychiat. Kranken‐
häuser 43 15, Rettungswesen 69 12, Schulen 92
92 ff., Straßen 73 49 f., Wasser 81 63, Zweckver‐
bände 64 35

Aufsichtsarbeiten, Staatsprüfung 53 12, 48
Auftragsangelegenheiten (Weisungsaufgaben)

Bauaufsicht 72 63, Gefahrenabwehr 30 82, Ge‐
meinden 1 137, 60 4, 149, Hochschulen 90 6,
Landkreise 61 4, 59, Melderecht 15 1

Auftragsdatenverarbeitung 25 3, 41, 47, 57
Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 60

27, 61 18, Landtagspräsident 1 98
Ausbildung Beamte 50 13 ff., Juristen 53 54, Ret‐

tungsdienst 69 18 f., Schulen 92 1
Ausgleich von Schäden, rechtswidrige Datenverar‐

beitung 25 78, 30 64, Wasserrecht 81 34
Ausgleichsabgaben 80 15
Ausgleichszahlungen wasserrechtliche 81 34
Ausgleichsmaßnahme Naturschutz 80 16
Auskunft Datenschutz 25 33, 52, Datenschutzbeauf‐

tragter 25 29, Open Data 26 5, Presse 50 50, 92,
im Verwaltungsverfahren 21 25

Auskunftspflicht an datenschutzrechtlich Betroffe‐
ne 13 10, 25 26, 33, 80, 30 29, – der Eigentümer
und Besitzer von Denkmälern 94 14, an Gefah‐
renabwehrbehörde 30 12, von Krankenhäusern 68
11, Open Data 26 5, an Presse 94 3, im Rettungs‐
wesen 69 12, der Richterinnen und Richter über
Nebeneinkünfte 52 7k

Ausländer Aufgabenzuweisung 31 1, Beamte 50 18,
Beiräte 60 84 ff., 61 4b

Auslagen von Verwaltungsbehörden 24 9, von Un‐
tersuchungsausschüssen 5 30

Auslegung im Planfeststellungsverfahren 21 73 f.
Aussagegenehmigung Beamte 50 46 f.

Ausschreibung, Stellen- 50 10, Gleichstellung 56
11

Aussperrung 1 29
Auswahlentscheidungen 50 10, Gleichstellung 56

11
Ausweispflicht 13 1, 30 18
Automatisierte Datenverarbeitung 25 2, 20, 49,

59, 30 24 ff., s. a. E-Government

Bauliche Anlagen allgemeine Anforderungen 72 3,
Aufenthaltsräume 72 50, Aufzüge 72 42, Außen‐
werbung 72 10, Barrierefreiheit 72 54, Bauantrag
72 69, Bauaufsicht 72 60 ff., Bauausführung 72
11 ff., Baubeginn 72 75, Baueinstellung 72 81,
Baugenehmigung 72 74, baugenehmigungsfreie
Vorhaben 72 63, baugenehmigungspflichtige Vor‐
haben 72 62, Bauherrschaft 72 56, Baulast 72 85,
Bauleitung 72 59, Bauprodukte 72 18 ff., Baustel‐
le 72 11, Bauüberwachung 72 83 f., Bauvoran‐
frage 72 76, Bauvorhaben genehmigungsfreie 72
63 f., genehmigungspflichtige 72 62, Begriffsbe‐
stimmungen 72 2, Behandlung 72 69 f., Beseiti‐
gungsanordnung 72 82, Baubesichtigung 72 84,
Brandschutz, Brandwände 72 14, 33, Entwurfs‐
verfasser 72 57, Fenster, Türen 72 40, Feuerungs‐
anlagen 72 45, Garagen 72 52, Genehmigung 72
74, Gestaltung 72 9, Grundstück 72 4 ff., haus‐
technische Anlagen 72 42 ff., Nachbarn 72 71,
Nutzungsänderungen 72 62, Nutzungsverbot 72
82, örtliche Bauvorschriften 72 91, Rechte Dritter
72 74, Rechtsverordnungen 72 89, Sachkunde 72
28, sanitäre Anlagen 72 46, Schallschutz 72 15,
Standsicherheit 72 12, Stellplätze 72 52, tragen‐
de Wände 72 32, technische Bauvorschriften 72
90, Teilbaugenehmigung 72 77, Trennwände 72
32, Typengenehmigung 72 77a, Verfahren 72 66,
70, Voranfrage, Vorbescheid 72 76 Wohnungen
72 51, Zertifizierung von Baustoffen 72 26 f.,
Zugänge, Zufahrten 72 5

Baurecht und Naturschutz 80 12
Befristung der Baugenehmigung 72 74, 76, der

Bauvoranfrage 72 76
Beamte Abordnung 50 25, 55 77, Amtsbezeichnung

50 58, Amtstracht 50 54, Arbeitszeit 50 60 ff.,
Aussagegenehmigung 50 46 f., automatisierte
Verarbeitung von Personaldaten 50 86, 93, Beam‐
te des Landtags 50 115, Beamtenverhältnis 50
8, Beendigung des Beamtenverhältnisses 50 28
f., 33 ff., Befangenheit 50 48, Begründung des
Beamtenverhältnisses 50 9, Bekleidung 50 54,
Belohnungen und Geschenke 50 51, Beschwer‐
deweg 50 104 ff., Beihilfe 50 80, Beurlaubung
aus Arbeitsmarktgründen 50 65 f., Diensteid 50
47, Dienstunfähigkeit 50 36 ff., Dienstvergehen
50 55, Dienstzeugnis 50 59, Ehrenbeamte 50 5,
einstweiliger Ruhestand 50 40 f., Entlassung 50
28 ff., Ernennung 50 9 ff., Fürsorgepflicht des
Dienstherrn 50 80 ff., Haftung 50 56, Hochschule
90 66 ff., Landespersonalamt 50 97, Landesper‐
sonalkommission 50 98, Laufbahnen 50 13 ff.,
leitende Beamte 50 4, Mehrarbeitsvergütung 50
112a, Mitbestimmung Personalrat 50 94, 55 77
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ff., Mitglieder der Landesregierung 50 43, Mut‐
terschutz 50 82, Nebentätigkeiten 50 71 ff., 55
78, Personalakten 50 86 ff., Personalwesen 50
96 ff., politische Beamte 50 7, 40, Polizeivoll‐
zugsbeamte 50 107 ff., Professoren 90 66 ff.,
Rechtsreferendare 53 23, Rechtsschutz 50 104
ff., Ruhestand 50 33 ff., 55 77, Schadenersatz‐
pflicht 1 136, 50 56, Teilzeitbeschäftigung 50
63 ff., Urlaub 50 69, Vereinigungsfreiheit 50 94,
Versetzung 50 26, 55 77, Verwaltungsrechtsweg
50 105, Verwaltungsvorschriften 50 117, Versor‐
gungsrücklage 50 14, wissenschaftliches Personal
90 85, Wohnungswahl 50 52 f., Beamte auf Zeit
50 6

Beanstandung Datenschutzverstöße 25 14, durch
Aufsichtsbehörde 60 138, 61 54, von Beschlüs‐
sen der Gemeindevertretung durch Bürgermeister
60 63, von Beschlüssen des Gemeindevorstands
durch Bürgermeister 60 74, von Beschlüssen des
Kreisausschusses durch Landrat 61 47, von Be‐
schlüssen des Kreistags durch Landrat 61 34,
durch Schulaufsicht 92 92, durch Schulleiterin
oder Schulleiter 92 89, durch Stiftungsaufsicht 42
7, Verwaltungsgerichtsverfahren 60 63, 61 34

Beauftragung Ärzte Psychiatrie 43 11, Rettungs‐
dienstleister 69 11,

Beauftragte oder Beauftragter der Aufsichtsbehör‐
de 60 141, 61 54, Datenschutz 25 5, 8 ff., 41, 57
ff., Frauen 56 15 ff., Sanierungsbeauftragter 85
12, Stiftungen 42 8

Befangenheit Ablehnung von Mitgliedern des
Staatsgerichtshofs 6 18, Beamte 50 48, Gemein‐
devertreter 60 25, Verwaltungsverfahren 21 21

Befragung Gefahrenabwehr 30 12
Befristung Baugenehmigung 72 65; Bauvoranfrage

72 66, Datenspeicherung 25 42, 57, 66, Gefahren‐
abwehrverordnungen 30 79

Begnadigung durch Ministerpräsidenten 1 109,
Gnadenordnung 8

Behörde Gefahrenabwehr 30 1, Gemeindevorstand
60 66, Gesundheitswesen 43a 17 Kreisausschuss
61 41, Landrat als Behörde der Landesverwaltung
61 55, 59, 62 1, Oberbürgermeister 62 2, Rich‐
tervorbehalt bei psychisch Kranken 43 9, Verwal‐
tungsverfahren 21 1, behördenübergreifendes
E-Government 22 14

Beigeordnete Abberufung 60 76, 61 49, Amtsbe‐
zeichnung 60 45, Amtszeit 60 39a ff., 61 37a
f., Aufwandsentschädigung 60 27, 61 18, Aus‐
schließungsgründe 60 43, 61 39, Erster Beigeord‐
neter 60 45, 61 36, Geschäftsbereich 60 70, 61 44,
Kommissionsvorsitz 60 72, 61 43, Wahl 60 39a,
42, 55, 61 37a

Beiträge Gemeinde und Landkreis 65 1, 11, Studen‐
tenschaft 90 83, Zweckverband 64 20

Benachrichtigung Datenschutz 25 26, 51, 61
Benachteiligungsverbot von Frauen 1 1, 55 13, 56

8 ff., bei Teilzeitarbeit 50 67, 56 14
Benutzungsgebühren Gemeinde und Landkreise 65

1, 10, Rettungswesen 69 10

Benutzungsrecht Nutzerkonten bei E-Government
22 3, öffentliche Einrichtungen 60 20, 61 17,
Wasserrecht 81 30, 37

Benutzungszwang öffentliche Einrichtungen 60 19
Beobachtung Datenschutz 25 13, polizeiliche 30 15,

17
Bereichsbeirat Rettungswesen 69 16
Bereitschaftspolizei 30 93, 31 7
Berichtigung offenbarer Fehler 21 42, unrichtiger

personenbezogener Daten 25 53, 70
Beschlagnahme Sicherstellung 30 40, Einstweilige

Sicherstellung Naturschutz 80 23
Beschleunigung von Verwaltungsverfahren 21 71a
Beschlussfähigkeit Ausschüsse 21 91, Gemeinde‐

vertretung 60 53, Gemeindevorstand 60 68,
Kreisausschuss 61 42, Kreistag 61 32, Landtag
1 87

Beschlussfassung Ausschüsse 21 91, Gemeindevor‐
stand 60 67, Kreisausschuss 61 42, Landesregie‐
rung 1 104, Personalrat 55 30, Planfeststellung 21
74, Regionalversammlungen 70 6, 14

Beseitigungsanordnung bauliche Anlagen 72 82,
Denkmalschutz 94 8, Wasserrecht 81 50

Beteiligte Anhörung 21 66, Begriff 21 13, Enteig‐
nungsverfahren 44 23, in Verwaltungsverfahren
21 13, Widerspruchsverfahren 11 12, Zweckver‐
bände 64 5

Beteiligung Frauenbeauftragte 56 17 f., Gewerk‐
schaften 50 95, 55 3, Jugendlicher und Kinder in
Gemeinden 60 4c, 8c, 61 4c, 8a, Personalrat 55 60
ff., Widerspruchsrecht der Frauenbeauftragten 56
19

Beteiligungsfähigkeit 21 11
Betretungsrecht Abfallrecht 84 14, altlastenver‐

dächtige Flächen 88 6, Bodenschutz 85 5, Denk‐
mäler 94 17, Grundstück 69 12, 72 61, Nachbar‐
grundstück 74 28, Naturschutz 80 60, Räume und
Rettungsmittel 69 12, Wasserrecht 81 71, Woh‐
nungen 30 38, 72 61, 84, 75 10

Betreuungskosten bei Sondereinsätzen 56 14a
Betroffene Datenschutz 25 26, 31, 51 ff., Informati‐

onsfreiheit 25 86
Beurteilung dienstliche 50 59, jurist. Staatsprüfung

53 19, 51, schulische Bewertung 92 73 f.
Beweis 21 26, 65, Form von Nachweisen bei EDV-

Verwaltung 22 6, Beweiserhebung in Untersu‐
chungsausschuss 1 92, 5 11

Bewerbungsgespräch 56 10
Bewirtschaftung Gewässer 81 19, 28, Naturschutz,

Bewirtschaftungspläne 80 26
Bildaufzeichnung durch Drohnen 30 15d
Bildungsauftrag der Schule 1 56, 92 2, der Hoch‐

schule 90 3 f.
Bildungsstandards 92 4, Kerncurricula 92 4, Lehr‐

pläne 92 4a
Biodiversität 80 1, 9 f.
Biosphärenschutz 80 21, Biotopschutz 80 1, 9
Bodenschutz Altflächendatei 85 8, altlastenverdäch‐

tige Flächen 85 4, 8, Altlastenfeststellung 85
11, Altlastenfinanzierungsumlage 85 14, Altlas‐
tenverdacht 85 4, Auskunftspflichten 85 4, Be‐
griffsbestimmungen 85 7, Betretungsrechte 85 5,
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Bodeninformationssystem 85 7, Bodenschutzbe‐
hörden 85 15, Bußgeldvorschriften 85 19, Daten‐
verarbeitung 85 9, Duldungspflichten 85 4, Ei‐
genkontrolle 85 4, Kostenerstattung 85 13, Kos‐
tentragung 85 13, Mitwirkungspflichten 85 4,
Sachverständige 85 8, Sanierung 80 12, 85 11,
Sanierungsbeauftragter 85 12, Sanierungsverant‐
wortlichkeit 85 11, Untersuchung und Überwa‐
chung 85 10, Verfahren bei Sanierung 85 11, Zu‐
ständigkeiten 85 16 f.

Brandschutz 69 7
Briefgeheimnis 1 10
Briefwahl Landtagswahlen 4 32a
Bürger Hessens 1 154, der Gemeinden 60 8, der

Kreise 61 7
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 60 8b
Bürgerbeauftragte 28 1, Akteneinsichtsrecht 28 4,

Amtshilfe, behördliche 28 6, Amtsverhältnis 28
10, Auskunftsrechte 28 4, Befugnisse 28 4 f.,
Besoldung 28 14, Eingaberecht an – 28 2, Emp‐
fehlungen des – 28 5, Entlassung 28 11, Grenzen
der Prüfungsbefugnis 28 3, Jahresbericht 28 21,
Prüfungsbefugnisse 28 3, Unabhängigkeit 28 10,
Verschwiegenheitspflicht des – 28 8, Wahl des –
28 9

Bürgermeister vorzeitige Abberufung 60 76, all‐
gemeine Ordnungsbehörde 30 85, 62 2, Amts‐
bezeichnung 60 45, Amtseinführung 60 46,
Amtszeit 60 39, 41, 46, Aufgaben 60 70, Aus‐
schließungsgründe 60 43, Beanstandung 60 63,
74, Dienstvorgesetzter 60 73, Eilentscheidungen
60 70, Erklärungen der Gemeinde 60 71, Ge‐
schäftsverteilung 60 70, Kommissionen 60 72,
Ruhen bisheriger Dienstverhältnisse 60 40a, Stell‐
vertreter des Bürgermeisters 60 47, Vorsitz Ge‐
meindevorstand 60 65, Wahl 1 138, 60 29, 39, 42,
Widerspruch 60 63, 74

Bürgerversammlung 60 8a
Bürgschaften Gemeinden 60 104, Landkreise 61 52

Corona-Virus-Pandemie 60 51a, 150, 61 30a, 90
96, 92 15a, 34, 36, 41, 52, 58, 75, 99a, 102, 122,
131

Daseinsvorsorge Gemeinden 60 19, Kreise 61 2
Datei 25 2, Dateisystem 25 41, Dateiverzeichnisse

25 65, 30 28
Daten personenbezogene 25 41, 30 20, 92 83, Ab‐

fallrecht 84 17, Altlasten 85 9, anonymisierte Da‐
ten 25 2, Auftragsverarbeitung 25 3, 57, Auskunft
an Betroffene 13 10, 25 26, 33, an Datenschutzbe‐
auftragten 25 14, 30 29, 15 2 f., automatisierte
Verfahren 25 13, 16, automatisierte Entscheidung
25 49, 30 24, 50 93, Auskunftsrecht des Land‐
tags/der kommunalen Vertretungsorgane 25 13,
Beamte 50 86 ff., Begriffsbestimmungen 25 2, 41
Benachrichtigung 25 31 f., 51, 27 17, 30 27, Be‐
richtigung 25 53, 30 27, Beschäftigungsverhält‐
nisse 25 23, Beschwerderecht 25 13, 55, biometri‐
sche Daten 25 41, Bodenschutz 85 9, Dateisystem
25 41, Datenabgleich 30 25, Datengeheimnis 25
12, 20, 48, 94 10, Datenschutzbeauftragter 25 8

ff., interner 25 5 ff., Datenverarbeitung für beson‐
dere Zwecke 25 23 ff. 43, Datenübermittlung 15
2 f., 25 22, 16 f., 35, 30 21–23, E-Government 22
14, Einsichtsrecht 25 6, 18, 29, Einwilligung 25
46, Erforderlichkeit der Datenverarbeitung 25 3,
20, 42, Folgenabschätzung 25 62, Forschung 25
24, Gefahrenabwehr 25 20 f.,40, 30 13 ff., 20 ff.,
Gemeinsame Verfahren 25 39, Gesundheitsdaten
25 20, 41, Gesundheitswesen 43 18, Gutachten
25 15, Hinweispflichten 43 18, Identitätskontrolle
bei E-Government 22 3, Informationspflichten 25
31 f., Krankenhäuser 68 11 f., Löschung 25 34,
70, 30 27, Melderecht 15 2 f., Open Data 26 1,
Personalratssitzungen 55 33, Profiling 25 41, Pro‐
tokollierung 25 71, Prüffristen Polizei 31 14 ff.,
Psychiatrie 43 29, Pseudonymisierung 25 41, 59,
Rasterfahndung 30 26, Rechte des Betroffenen 25
8, 31 ff., Risikobewertung 25 59, Schadensersatz
25 78, Schulen 92 83 ff., Sicherheit 27 1, 15,
Sperrung 25 53, 70, 30 27, Übermittlung an öf‐
fentliche Stellen 25 22, 69. 30 22, Übermittlung
außerhalb des öffentlichen Bereichs 25 22, 30
23, 43 18, Übermittlung, internationale 25 73 ff.,
30 23, Verfahrensverzeichnis 25 65, 30 28, Ver‐
schlüsselung 25 59, Videoüberwachung 25 427,
Zulässigkeit der Datenverarbeitung, 25 3, 30 20,
Zweckbindung 25 21, 44, 30 20

Datenerhebung 25 31 f., 41, Abfallrecht 84 17,
durch Drohnen 30 15d, Gefahrenabwehr 30 12 ff.,
31 1, Naturschutz 80 52 f., Rettungsdienst 69 17,
Schulen 93 83 f.

Datenhaltung Naturschutz 80 52
Datenschutz 25 bei Dienst- und Arbeitsverhältnis‐

sen 25 23, 50 86 ff., Gefahrenabwehr 30 27 ff.,
öffentliches Gesundheitswesen 25 20, 41, 43 4,
6, 17, Krankenhäuser 68 12, Melderecht 15 2 f.
Naturschutz 80 53, Psychiatrie 43 29, Rettungs‐
wesen 69 17, Schule 92 83 ff.

Datenschutzbeauftragter 25 8 ff., Anrufung 25
55, Aufgaben 25 13, Auskunftsrecht 25 14, Be‐
anstandungen 25 14, Berichtspflicht 25 15 ff.,
Bestellung 25 9, behördeninterner 25 5 ff., 55
74, Rechtsstellung 25 6, 11, Unabhängigkeit 25 8,
Untersuchungen 25 15, Verschwiegenheitspflicht
25 12

Datenspeicherung 25 3, 59, 30 20, 50 93, 85 9,
92 83, Auskunftsrecht 25 33, Benachrichtigung
25 31 f. 61, Berichtigung 25 70, besondere Kate‐
gorien 25 20 ff., 41, 43, 45, Datengeheimnis 25
48, Dauer 25 53, 70, 31 14 ff., Einwilligung 25
46, Folgenabschätzung 25 62, Informationspflicht
25 31 f., 50, IT-Sicherheit 27 7 ff., Löschung
25 70, Naturschutz 80 52, Protokollierung 25 71,
Qualitätssicherung 25 69, technische Sicherheits‐
vorkehrungen 27 3, 25 53, 66, Strafverfahren 25
40, Unterscheidbarkeit 25 67, Verzeichnisse 25
65, Widerspruchsrecht 25 35

Datenübermittlung berufsständische Versorgungs‐
einrichtungen 25 28c

Datenverarbeitungsverbundgesetz ekom-21 27a 2,
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 27a 1,
kommunale Gebietsrechenzentren 27a 2

Brandschutz 1168

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1976-2



Deiche 81 48
Dekan/in 90 52
Denkmalschutz/Denkmalpflege Anzeigepflicht 94

19, Aufgaben 94 1, anzeigepflichtige Maßnah‐
men 94 19, Auskunfts- und Duldungspflichten 94
16, Begriffsbestimmungen 94 2, Beseitigung wi‐
derrechtlicher Maßnahmen 94 9, Bodendenkmä‐
ler 94 21 ff., 25, Bußgeldbestimmungen 93 28,
Denkmalverzeichnis 94 10 ff., Denkmalschutzbe‐
hörde 94 4, Denkmalfachbehörde 94 5, Denk‐
malrat 94 6, Enteignung 94 26, entschädigungs‐
pflichtige Maßnahme 94 27, Erhaltungspflicht 94
13 f., Funde 94 21, Maßnahmen der Denkmal‐
schutzbehörden 94 9, genehmigungspflichtige Tä‐
tigkeiten 94 18, Genehmigungsverfahren 94 20,
Grabungsschutzgebiete 94 23, Kulturdenkmäler
94 10 ff., Nutzung von Kulturdenkmälern 94
15, Schatzregal 94 25, Staatskirchenverträge 94
29, UNESCO-Welterbe 94 3, Zugänglichkeit von
Kulturdenkmälern 94 17, Zuständigkeiten 94 8

Dienst mittlerer, gehobener, höherer 50 13
Diensteid 50 47
Dienstherr 50 2
Dienstpflichtverletzung 50 55 f.
Dienstvorgesetzter Begriffsbestimmung 50 3, Ei‐

genbetriebe 63 9, Gemeindebedienstete 60 73,
Hochschule 90 44, Kreisbedienstete 61 46, Regie‐
rungspräsidium 89 3

Digitalpakt Schulen 93, Bewilligungsverfahren 93
5, Fördervoraussetzungen 93 4, Förderungsziel
93 1, Kontingente 93 1, 9, Beschaffung mobiler
Endgeräte 93 19, Sondervermögen Digitale Infra‐
struktur 93 1, Verwendungsnachweise 93 6

Direktwahl Bürgermeister 1 137, 60 39, Landrat 61
37

Diskriminierung, Abbau von 56 4, 6
Disziplinarsachen 11 6a
DNA-Analyse 30 19, Speicherung genetischer, bio‐

metrischer und Gesundheitsdaten 25 41
Drittmittel Hochschulen 90 34
Drohnenabwehr 30 15e
Durchsuchungen Landtag 1 97, Personen 30 36,

Sachen 30 37, Verwaltungsvollstreckung 23 7,
Wohnungen 30 38 f.

E-Government 22 1, Aktenführung 22 7, Aktenein‐
sicht 22 9, behördenübergreifende Datennutzung
22 14, Identitätskontrolle 22 3, IT-Sicherheit 27
1, 15, Kommunikation 22 3, Mitteilungen 22 11,
Nachweise 22 6, Nutzerkonto 22 3, Zahlungsver‐
kehr 22 5, Zugang 22 3

EDV 25 1, 3, E-Government 22 1 ff., 7, 11, IT-Si‐
cherheit 27 1, 15, Personalakte Beamte 50 93,
Schadprogramme (Malware) 27 9, 10, polizeili‐
che Überwachung 30 15b

Ehe Schutz der Verfassung 1 4
Ehre Unantastbarkeit 1 3
Ehrenamtliche Tätigkeit Ablehnungsgründe 60 23,

61 18, Ausländerbeirat 60 86, Denkmalschutz 94
7, Ehrenbeamte 50 5, Gemeinde 60 21 ff., Inter‐
essenwiderstreit 60 25, Landkreise 61 18, Natur‐
schutz 80 56, Pflicht zur 1 25, 21 82, 60 21,

61 18, Schutz und Förderung, Staatsziel 1 26 f.,
Verwaltungsverfahren 21 81 ff.

Ehrenbeamte 50 5, Prof. ehrenhalber 90 80
Ehrenbürgerrechte 60 28
Eigenbetriebe Anstaltsform 60 126a, 61 23, Auf‐

gaben der Gemeindevertretung 63 5, Befreiung
von Vorschriften des EBG 63 31, Beschäftigte
63 9, Betriebskommission 63 6 f., Betriebsleitung
63 2 ff., Buchführung 63 20, Gemeinde 60 127,
Gemeindevertretung 63 5, Aufgaben Gemeinde‐
vorstand 63 8, Landeswohlfahrtsverband 63 30,
Landkreise 63 30, Leistung 63 2, 4, Personalange‐
legenheiten 63 9, Satzung 63 1, Sondervermögen
63 10, Umlandverband Frankfurt 63 30, Vertre‐
tung 63 3, Wirtschaftsführung 63 10 ff., Zusam‐
menfassung von Eigenbetrieben 63 28 f.

Eigentum Altlastenverantwortlichkeit 85 11 f.,
Denkmalschutz 95 21, 25 f., gefahrenabwehr‐
rechtliche Verantwortlichkeit 30 7, Gemeineigen‐
tum 1 40, Enteignung 44 6, Gewässerbett 81 3,
verfassungsrechtlicher Schutz 1 45

Eignung Auswahl der Beamtenbewerber 50 10,
Hochschullehrer 90 66 ff., Zugang zu öffentlichen
Ämtern 1 134, 56 1, 5, 8 ff.

Einberufung Gemeindevertretung 60 56, 58, Ge‐
meindevorstand 60 69, Kreistag 61 32, Landtag
1 83

Eingaben im Verwaltungsverfahren 21 17, bei E-
Government 22 3

Eingemeindung 60 16
Eingriffe Gesetzesvorbehalt 1 63, Denkmalschutz

95 9, 24 f., naturschutzrechtliche 80 7 f.
Einsicht Akteneinsicht bei E-Government 22 9,

Denkmalverzeichnis 95 10 ff., Personalakte Be‐
amte 50 89, 55 62, Open Data 26 1, jur. Prüfungs‐
arbeiten 54 12, 34, Verwaltungsverfahren 21 29,
72, s. a. Akteneinsicht

Eintrittsrecht, aufsichtsbehördliches 30 86, 60 141b
Einweisung Kranker 1 23, 43 16 f.
Einwendungen Dritter 21 73, vor Informationsge‐

währung 25 83, 86, Baurecht 72 62, 71
Einwohner Gemeinde 60 8, Hessen 1 154, Land‐

kreis 61 7
Einziehung von Straßen 73 6, 16, 22
ekom-21 27a 2
Elektronische Datenverarbeitung 25 1, 3, 50 93,

IT-Sicherheit 27 1, 15, s. a. E-Government
Elektronische Kommunikation 21 3a, 22 3, elek‐

tronisches Dokument 21 33, 22 6
Energieatlas hessischer 87 11
Energieberatung 87 8, Energiemonitoring 87 11,

EEG-Zuständigkeit 70 12
Energieeinsparung 87 7, in landeseigenen Gebäu‐

den 70 9, 80a 7
Energieerzeugung, ‑einspeisung gemeindliche 60

121
Energienutzung in Gebäuden 87 2 ff., 9, 80a 7,

Förderung 87 1, 5
Energiequellen erneuerbare 87 1, Förderung kom‐

munaler Maßnahmen 87 3, 7
Enteignung Abfallentsorgung 84 12, Denkmal‐

schutz 95 26, Enteignungsbehörde 44 11, Enteig‐
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nungsantrag 44 22, Enteignungsverfahren 44 22
ff., Enteignungszweck 44 3, Entschädigung 1 45,
44 38 ff., Klage wegen Entschädigung oder Aus‐
gleichszahlung 44 50 ff., Naturschutz 80 61, Plan‐
feststellung 44 14 ff., Rückenteignung 44 47 ff.,
Straßen 73 13, 22, 36, Verfassung 1 45, vorzei‐
tige Besitzeinweisung 44 17 ff., Wasser 81 61,
Zwangsvollstreckung 44 54

Entschädigung 1 45, Denkmalschutz 95 27, Enteig‐
nung 44 38, Ehrenamt 21 85, 60 27, HSOG 30 64,
Straßenrecht 73, 23, Wasserrecht 81 61, Widerruf
von Verwaltungsalten 21 49

Entsorgung von Abfall 84 4 ff.
Erhaltungspflicht Kulturdenkmäler 95 13 f., Natur

80 7, 19
Erhebung personenbezogener Daten 25 41 f., 30 13

ff., 50 86, 80 63, 92 83
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 30 18 f.
Erledigung von Verwaltungsakten 21 43, Erledi‐

gung von Widersprüchen 11 12
Ermessen Gefahrenabwehr 30 5, Verwaltungsver‐

fahren 21 40
Erneuerbare Energien Klimaplan 80a 4, Zustän‐

digkeit 88 11
Erörterungsverfahren bei Planfeststellung 21 73
Errichtung baulicher Anlagen 72 62 ff.
Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und

Landschaft 80 14 ff.
Ersatzvornahme Gefahrenabwehr 30 49, Kommu‐

nalaufsicht Gemeinden 60 140, Kommunalauf‐
sicht Landkreise 61 54, Stiftungsaufsicht 42, 14,
Verwaltungsvollstreckung 23 74

Ersatzzahlung Naturschutz 80 14
Ersatzzwangshaft 30 51
Erstattung von Kosten 21 80, Altlastverantwortli‐

che 85 13, Landrat 61 57, von Leistungen 21 49a
Erwachsenenbildung 92 45 ff., Weiterbildung 90

20
Ethikkommission 90 59
Ethikunterricht 92 8
EU-Staatsangehörigkeit Juristenausbildung 53 23,

Beamtenlaufbahn 50 16
Evaluierung Hochschule 90 14, Klimaschutz 80a

10, Schule 92 98
Exmatrikulation 90 65

Fachaufsicht Baurecht 72 60, Gesundheitswesen
43a 2, Hochschulen 90 12, Naturschutz 80 43,
45, 47, Ordnungsbehörden 30 86, Polizei 30 96,
Psychiatrie 43 15, Schulen 92 93, Straßenrecht 73
49, Wasserrecht 81 63 f.

Fachbereich Hochschulen 90 49
Familie 1 4
Fehler von Verwaltungsakten 21 42, 44 f., 47, bei

Datenspeicherungen 25 70, von Zusicherungen 21
38

Feiertage Schutz 1 37
Ferienwohnung Wohnungsaufsicht 75 12a
Fernheizung 60 19
Festnahme 1 19, 30 32, vorläufige Unterbringung

43 17
Finanzausgleich 1 137

Finanzwesen Gemeinden 60 92 ff., Hochschulen 90
10, Landkreise 61 52, Verfassung 1 139

Fixierung psychisch Kranker 43 21, im Strafvollzug
100 50 f.

Flächennutzungsplan, Naturschutz 80 11, regiona‐
ler für Ballungsraum Frankfurt/Rhein Main 70 9

Flaggen 1 66, 60 14, 61 12
Förderstufe Schulen 92 22
Form Gefahrenabwehrverordnungen 30 78, ge‐

meindliche Verpflichtungen 60 71, Verwaltungs‐
akt 21 37, 45, elektronische Verwaltungsverfahren
21 3a, 22 7

Formfehler 21 45 f.
Förmliches Verfahren 21 63 ff.
Forschung 90 33 ff., 92 84, Naturschutz 80 46, 50
Forschungsförderung 90 35
Fraktionen 3 1, Buchführung 3 5, Gemeindevertre‐

tung 60 36a, Kreistag 61 26a, Leistungen an 3 2,
Rechnungslegung 3 6, Rechnungsprüfung 3 7

Frauen, Frauenbeauftragte 56 15 ff., Diskriminie‐
rungsverbot in der Verwaltung 56 4, Förderpläne
56 5, Gemeinden 60 4b, Gleichheit Grundrecht 1
1, Kommunales Frauenbüro 56 25, Landkreise 61
4a, Personalrat 55 13, 60, Schule 92 3

Freiheit 1 2, Gewissen 1 9, Glauben 1 9, Hochschu‐
le 90 1, Information 1 13, Kunst 1 17, Meinungs‐
äußerung 1 11, Person 1 5, Presse 94 1, Überzeu‐
gung 1 9, Vereinigung 1 15, Versammlung 1 14,
Wissenschaft 1 1, 28

Freiheitlich demokratische Grundordnung Be‐
amte 50 8

Freiheitsbeschränkung, Freiheitsentziehung Ge‐
fahrenabwehr 30 32 ff., 46, geistig oder körper‐
lich Kranke 1 23, psychisch Kranke 43 10 ff.,
verfassungsrechtliche Anforderungen 1 21, 23 f.

Freiversuch erste juristische Staatsprüfung 53 21a
Freiwilligen-Polizeidienst 30a
Freizügigkeit 1 6, 30 10
Frist bei Freiheitsentziehung 1 19, 30 35, psychisch

Kranke 43 28, Klagefrist im Enteignungsverfah‐
ren 44 52, Nachbarrecht 74 5, 13, 22, 43, Prüffrist
bei polizeilicher Datenspeicherung 31 14 ff., Vor‐
lage im Widerspruchsverfahren 11 9, Rücknahme‐
frist Beamtenrecht 50 12, Widerruf 21 49, Wie‐
dereinsetzung 21 32

Fristenberechnung nach dem StGHG 6 25, im Ver‐
waltungsverfahren 21 31, in der Verwaltungsvoll‐
streckung 23 14

Fristsetzung Vollstreckung 23 18, 69, polizeiliche
Zwangsmittel 30 53

Garagen Stellplätze 72 2, 6, 52
Gaststätten Alkoholausschank 46 3, 11, Auskünf‐

te 46 8, Beschäftigungsverbote 46 10, Datenüber‐
mittlung 46 7, Führungszeugnis 46 3, Prüfung der
Zuverlässigkeit 46 3, Rauchverbot 45 1, Schutz
der Gäste 46 10, Sperrzeiten 46 9, Straßenverkauf
46 11, Straußwirtschaften 46 5, Unzuverlässigkeit
46 4, Vereine 46 1

Gaststättenerlaubnissteuer 65 8
Gebietskörperschaft Gemeinde 60 1, Landkreis 61

1
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Gebietsrechenzentren, kommunale 27a 2
Gebühren 24, Arten 24 5 f., Gemeinde 65 9, Kom‐

munalabgaben 65 1, Landkreis 65 9, 61 62, Rund‐
funk 94 17, Staatsgerichtshof 6 28, Widerspruchs‐
verfahren 11 14

Gebührenbemessung 24 3 f.
Gebührenfreiheit Hochschule und Studentenschaft

90 100, persönliche 24 8, sachliche 24 7, Schul‐
geldfreiheit 1 59, 92 3

Gefahr abstrakte 30 71, erhebliche 30 9, für Ge‐
sundheit 43a 5 f., 9, 17, für Leib und Leben 30 15
f., 22 f., 32, 38, 40, 32 1, gegenwärtige 30 9, 38,
40, 60 f., bei Vollstreckung 23 72, konkrete 30 11,
durch psychisch Kranke 43 9, im Verzug 21 25,
30 2, 15 f., unmittelbare 30 8

Gefahrenabwehr 30 1, 11, 43a 5, 69 1, Abfall 84
15, Bauten 72 61, 82, Begriff 30 1, Bodenschutz
85 2, 11, Gesundheit 43 6, 17, IT-Sicherheit 27
10, Kosten 30 8, 104 ff., staatliche Aufgabe 30
81, Verwaltungsvollstreckung 23 72, Wasser 81
63

Gefahrenabwehrbehörden 30 1, 82 ff., Abfall 84
15, Aufgabenabgrenzung/Zuständigkeit 30 2, 82,
85, 89, 100, 31 2, Befugnisse 30 11 ff., Gesund‐
heit 43 9, 43a 5 f., 9, 17, IT-Sicherheit 27 12,
Wasserrecht 81 54 f.

Gefahrenabwehrverordnungen 30 71 ff., Former‐
fordernisse 30 78, Geltungsdauer 30 79, der Ge‐
meinden 30 74, Hilfspolizei 31 10 ff., über Hun‐
dehaltung 32, Inhalt 30 76, der Landkreise 30 73,
der Ministerien 30 72, Ordnungswidrigkeiten 30
77, der Regierungspräsidien 30 72, Wachpolizei
31 4

Gefangener Arbeits-/Ausbildungsvergütung 100 38,
Außenkontakte 100 33, Datenschutz 100 58 ff.,
Eigengeld 100 44, Gesundheitsvorsorge 100 23,
25, Haftkostenbeitrag 100 43, Hausgeld 100 40,
Kleidung 100 21, medizinische Versorgung 100
24, Mitwirkung am Strafvollzug 100 4, persönli‐
cher Besitz 100 20, psychologische Hilfe 100 26,
soziale Hilfe 100 26, Sozialtherapie 100 12, Stel‐
lung 100 6, Taschengeld 100 41, Überbrückungs‐
geld 100 42, Überstellung 100 11, Unterbringung
100 18 ff., Unterbringung von – mit Kindern 100
74, Verlegung 100 11, Verpflegung und Einkauf
100 22, Versorgung 100 23 ff., zusätzliche Aner‐
kennung von Arbeit und Ausbildung 100 39

Gegendarstellung Presse 94 10
Geheimhaltung Verwaltungsverfahren 21 30, perso‐

nenbezogener Daten 25 12, 20, s. a. Verschwie‐
genheit

Gemeinde Abgaben 60 93, 65 1, Abwasserbeseiti‐
gung 81 37, 39, Anstaltsgründung 60 126a, Auf‐
gaben 60 2 ff., 66, Auftragsangelegenheiten 60
4, Bauaufsicht 72 70, örtliche Bauvorschriften
72 91, Bezeichnung als Stadt 60 13, Bürger 60
8, Bürgschaften 60 104, Denkmalschutz 95 3,
Einwohner 60 8, Energieerzeugung, ‑einspeisung
60 121, Entsorgung 84 4, Finanzausgleich 65
1, Gebiet 60 15 ff., Gefahrenabwehr 30 2, Ge‐
meindevorstand 60 66, Grundrechtsklage 6 46,
Höchstbetrag Kreditaufnahme 60 105, kommu‐

nale Selbstverwaltung 1 137, 60 1, Kündigung
von Zweckverband 64 21, Name 60 12, öffentli‐
che Einrichtungen 60 19 f., Organe 60 9, Pflicht‐
aufgaben 60 3, 61 59, ‑psychiatrische Verbünde
43 6a, Rechtsgeschäfte 60 71, Rechtsstellung 60
1, Satzungsrecht 60 5 f., Schuldenbremse 60 92,
Schulträger 92 138, Selbstverwaltungsaufgaben 1
137, 60 2, 92 147, Steuern 65 7, Verfassungsga‐
rantie 1 137, Verpflichtungen 60 71, 134, Vertre‐
tung 60 71, Verwaltungsbehörde 60 66, Verwal‐
tungskosten 24 1, Verwaltungsverfahren 21 1,
vorzeitiger Ruhestand 60 17, Weisungsaufgaben
60 4, 61 59, Wirkungskreis 60 2, wirtschaftliche
Betätigung 60 121 ff., Zwangsvollstreckung ge‐
gen 60 146

Gemeindebeamte 50 1, Gemeindebedienstete 60
48, 73 Gemeindebürger 60 8, 21, 29

Gemeindeeigentum 1 40 f., Gemeindevermögen 60
108

Gemeindegebiet 60 15 ff.
Gemeindehaushalt 60 94
Gemeindekasse 60 110
Gemeindestraßen 73 3, 39, 43
Gemeindeverbände Grundrechtsklage 6 46, Land‐

kreise 61 1, Pflichtverbände 64 34, Stellung 1
137, Vereinigungen 60 147, Verwaltungskosten
24 1, Verwaltungsverfahren 21 1

Gemeindevertreter ehrenamtlich Tätige 60 35,
Fraktionen 60 36a, Hinderungsgründe 60 37,
Kommissionen 60 72, Mandatsausübung 60 35a,
Rechtsstellung 60 35, Unabhängigkeit 60 35,
Wahl 60 29 ff., Wahlzeit 60 36, Zahl 60 38, 148

Gemeindevertretung 60 9, 49 ff., Abstimmungen
60 54, Akteneinsicht 60 50, Aufgaben 60 9, 50
f., Auflösung 60 141a, Ausländerbeirat 60 84 ff.,
Ausschüsse 60 62, Beanstandung von Beschlüs‐
sen 60 63, Beschlussfähigkeit 60 53, Bezeichnung
60 49, Einberufung 60, 56, 58, Entlastung Ge‐
meindevorstand 60 114, Geschäftsordnung 60 60,
Informationsrecht 60 50, Kreditaufnahme 60 103,
oberstes Organ 60 9, Öffentlichkeit 60 52, Sit‐
zungsordnung 60 60, Tagesordnung 60 58, Ver‐
handlungsniederschrift 60 61, Vertretung 60 58,
Vorsitzender 60 49, 57 f., Wahl 60 29 ff., Wider‐
spruch gegen Beschlüsse 60 63, Zusammenset‐
zung 60 49, Zuständigkeit 60 51 f.

Gemeindeverwaltungsverband 64 30 ff.
Gemeindevorstand 60 9, 65 ff., Aufgaben 60 9, 66

ff., Ausländerbeirat 60 84 ff., Beanstandung von
Beschlüssen der Gemeindevertretung 60 63, 74,
138, Beschlussfähigkeit 60 68, Beschlussfassung
60 67, Geschäftsverteilung 60 70, Kommissionen
60 72, Personalangelegenheiten 60 73, Teilnah‐
me des Gemeindevorstands an Sitzungen der Ge‐
meindevertretung 60 59, Vertretung der Gemein‐
de 60 71, Verwaltungsbehörde 60 66, Vorsitz 60
65, Zusammensetzung 60 65, Zuständigkeit 60 66

Gemeindewirtschaft 60 92 ff., 128 ff., 63 1
Gemeingebrauch Gewässer 81 19, Natur 80 19,

Straßen 73 14, Wald 83 15
Genehmigungen Abwasseranlagen 81 39, Auf‐

sichtsbehörde 60 143, Bauordnungsrecht 72 62
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ff., Denkmalschutz 95 18 ff., Hochschule 90 13,
91 Naturschutz 80 6 ff., Nebentätigkeit 50 71 ff.,
öffentlich-rechtliche Vereinbarung 64 26, Plange‐
nehmigung 21 74, Nebentätigkeit Richterinnen
und Richter 52 7g ff., Planfeststellung 21 74 f.,
Regionalpläne 70 7, Satzungen der Gemeinde 60
143, Satzungen der Landkreise 61 5, Satzungen
des Zweckverbandes 64 10, Stiftungen 42 3, Ver‐
fahrensbescheinigung 21 71a ff., Wasser 81 28,
86 1

Generalklausel Abfallrecht 84 15, Altlastenrecht 85
2, 11, Baurecht 72 61, Denkmalschutz 95 7, 12,
Gesundheitsrecht 43 4, 6, Naturschutz 80 49, Po‐
lizei- und Ordnungsrecht 30 11, Straßenrecht 73
17a, Wasserrecht 81 63, Wohnungsrecht 75 4

Gerichte 1 126 ff., 11 1 ff.
Gerichtspraktikum 54 2
Gerichtsverfassung 11 1 ff.
Gesamtschule 92 25 ff.
Geschäfte laufender Verwaltung 60 66, 70, 61 41,

45
Geschäftsordnung Ausländerbeirat 60 87, Gemein‐

devertretung 60 58, 60, Kreistag 61 32, Landesre‐
gierung 1 104, Landtag 1 99, Personalrat 55 39,
Staatsgerichtshof 6 30

Geschäftsräume 30 38
Geschlecht Diskriminierungsverbot 56 4, Gleichbe‐

rechtigung 1 1, Gleichberechtigungsgesetz 56, 60
4b, 61 4a

Gesetze Ausfertigung 1 120, elektronische Verkün‐
dung 1 120, 22 11, Einspruch der Landesregie‐
rung 1 119, Gesetzesentwürfe 1 117, Gesetzesvor‐
lagen 1 106, Inkrafttreten 1 121

Gesetzesvorbehalt 1 2, 63
Gesetzgebung 1 116 ff.
Gesundheit Amtsarzt 43a 2 f., 14, Anzeigepflichten

niedergelassener Ärzte 43a 12, ärztliche Schwei‐
gepflicht der Gesundheitsbehörden 43a 18, Be‐
amte 50 39, Befugnisse 43a 17, Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten 43a 6, Datenschutz 25
20, 43a 18, erhebliche Gesundheitsgefahr 43a 5,
Gefahrenabwehr 43a 5, Gesundheitsdienst 43a
2, Heilquellen 81 35, hygienische Überwachung
von Einrichtungen und Anlagen 43a 9, Kinder-
und Jugendgesundheit 43a 10 f., Krankenhäu‐
ser 68 1, 5, Landesprüfungs- und Untersuchungs‐
amt im Gesundheitswesen 43a 15, Prävention
43a 7, Sicherung ärztlichen Nachwuchses 43a
5, Sicherung hausärztlicher Versorgung 43a 2
f., Trinkwasser 43a 4, umweltbezogener Gesund‐
heitsschutz 43a 8, verfassungsrechtlicher Schutz
1 3, 35, Verordnungen 43a 22, Zahngesundheit
43a 11, Zuständigkeiten 43a 4 f., 9

Gewalt häusliche 30 31
Gewässer 81 2, 7
Gewahrsam polizeilicher 30 32 f., richterliche Ent‐

scheidung 1 19, 30 33
Gewerkschaften 1 36 f., Beamte 50 94, Personal‐

vertretung 55 3
Gewissensfreiheit 1 9
Glaubensfreiheit 1 9

Gleichberechtigung 1 1, 56 1, 4, 6, 8 ff., Gemein‐
den 60 4b, Landkreise 61 4a, öffentliche Ämter
56, Personalrat 55 13, 60, Schule 92 3

Gleichheitsgrundsatz 1 1
Gnadenrecht 1 109, Gnadenordnung 8, Aussetzung

der Vollstreckung gnadenhalber 8 17, Beamte 50
32, Begründung der Entscheidung 8 16, Behand‐
lung der Gnadenfrage 8 4, Bewährungsauflagen 8
19 f., Fahrerlaubnis, Fahrverbot 8 26, Gnadenbe‐
richt 8 12 f., Gnadengesuch 8 5, Strafaussetzung 8
17 ff., Zuständigkeit 8 1

Grenzänderung Gemeinden 60 16, Kreise 61 14
Großschadensereignisse rettungsdienstliche Versor‐

gung 69 7
Grundrechte 1 1 ff., 63 157, Bindungswirkung 1

26, Unabänderlichkeit 1 26, Unantastbarkeit 1 63,
Verwirkung 1 17, Zitiergebot bei Beschränkungen
1 63

Grundrechtsbeschränkungen durch Gesetz 1 63,
Freiheitsentziehung psychisch Kranker 43a 33,
HSOG 30 10, Kommunalabgaben 65 17a, Schule
92 183, Verwaltungsvollstreckung 23 13, Wasser
81 72

Grundrechtsklage 6 43 ff., Frist 6 45, von Gemein‐
den 6 46

Grundschule 92 17
Grundsicherung Kosten 12 10
Grundstücke Altlasten 85 11, Bebauung 72 4 ff.,

Betretungsrecht 30 38, 72 61, 84, 95 15, Begriff
72 2, Beiträge 65 11, Einfriedung 74 14 ff., Ent‐
eignung 44, Naturschutz 80 12, 60 ff., Register 22
10, Wasserrecht 81 60, Zugänge, Zufahrten 72 5,
73 19, 22

Grundwasser 81 30 ff.
Gymnasium 92 24

Habilitation 90 30
Häusliche Gewalt 30 31
Haftraum Ausstattung 100 19
Handlungsformen der Verwaltung, Allgemeinver‐

fügung 21 35, elektronische Kommunikation 21
3a, 35a, 41, 22 3, unmittelbare Ausführung 30
8, unmittelbarer Zwang 30 52, 54 ff., Vertrag 21
54, Verwaltungsakt 21 35 f., 35a, Verordnungen 1
107, 118, 30 71, 78, 72 89, Verwaltungsverfahren
21 12, Verwaltungsvollstreckung 23 1, 68 ff., 30
47 ff.

Hauptsatzung Gemeinden 60 6, Landkreise 61 5a
Haupt- und Realschule 92 23
Hauptwohnsitz aktives Wahlrecht Gemeinde 60 30,

Wählbarkeit Gemeinde 60 32, 39a, Kreistag 61
23, 39, Landtag 4 4, Richter des Staatsgerichts‐
hofs 6 3

Haushaltsgesetz 1 139
Haushaltsgrundsätze Gemeinden 60 92 ff., Land‐

kreise 61 52
Haushaltsplan, Haushaltssatzung Gemeinde 60 95

f., Land 1 139 ff., Landkreise 61 52
Haushaltsüberschreitungen 1 143, Gemeinde 60

100, Landkreis 61 52
Hausrecht 1 86, 30 14, 60 58, 61 32
Haussuchung 1 19, 30 38
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Heilquellen 81 35
Heilung Verfahrens- und Formfehler 21 45
Hessenkolleg 92 46
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 27a 1
Hessischer Datenschutzbeauftragter 25 8, Aufga‐

ben 25 13, Befugnisse 25 14 f., Unabhängigkeit
25 8, Wahl 25 9

Hilfspolizeibeamte 30 99, 31 10, Wachpolizei 31 13
Hochschulen Akkreditierung von Studiengängen 90

14, Allgemeiner Studentenausschuss 90 85, An‐
hörung Studentenschaft 90 50, Anzeigepflichten
90 13, Aufgaben 90 3 f., Aufsicht 90 12, Auf‐
tragsangelegenheiten 90 6, Berufungsverfahren
90 69, Bildungsauftrag 90 3, Beurlaubung 90 64,
Dekan/in 90 52, Dozentinnen/Dozenten 90 73,
Drittmittel 90 34, Einrichtungen 90 96 ff., Ent‐
wicklungsplanung 90 9, Entziehung von Graden
90 32, Ethikkommission 90 59, Evaluation 90 14,
Exmatrikulation 90 65, Experimentierklausel 90
36, Fachbereich 90 49, 44, Fachschaften 90 83,
Finanzwesen 90 10, Förderung des wissenschaft‐
lichen Nachwuchses 90 4, Forschung 90 33 ff.,
Frauenförderung 90 5, Freiheit 1 10, 90 1, 28,
Gasthörer/innen 90 61, Genehmigung des Minis‐
teriums für Wissenschaft und Kunst 90 13, 91,
Gremien 90 39, Habilitation 90 30, Hilfskräfte,
wiss. 90 82, Hochschulgrade 90 26, ausländische
90 27 Hochschulrat 90 48, Hochschulzugang 90
60, Honorarprof. 90 79, Immatrikulation 90 61,
Informationsmanagement 90 55, Kanzler/in 90
47, Lehrangebot 90 31, 32, Lehrbeauftragte 90
78, Lehrerbildung 90 54, Lehrverpflichtung 90
76, Medizin 90 56 ff., Mitarbeiter, wiss. 90 72,
Nebentätigkeit 50 71 ff., 90 77, Organisationsho‐
heit 90 53, Personal 90 66 ff., Präsident/in 90 44,
41, Präsidium 90 43, Privathochschulen 90 115
ff., Prof. 90 67, Honorarprof. 90 79, 107, Junior‐
prof. 90 70, Prof., außerplanmäßige 90 31, ehren‐
halber 90 80, Promotion 90 29, Prüfungen 90
22, Oualifikationsprof. 90 70 Qualitätssicherung
90 14, Rechtsstellung 90 1, 102, Regelstudienzeit
90 24, Rückmeldung 90 64, Satzungen 90 36,
Selbstverwaltungsangelegenheiten 90 6, 84, Senat
90 42, Stiftung Frankfurt 90 88 ff., studentische
Hilfskräfte 90 82, Studierendenschaft 90 83 ff.,
Studienbedingungen 91, Studienberatung 90 17,
Studiengänge 90 18, Studiengangwechsel 90 64,
Studienordnungen 90 50, Teilzeitstudium 90 24,
verfassungsrechtlicher Schutz 1 60, Verwaltungs‐
kostenbeitrag 90 62, Verwendung von Tieren 90
17, Weiterbildung 90 20, wissenschaftliches Per‐
sonal 90 67 ff., Ziele des Studiums 90 15, Zusam‐
menwirken Hochschulen 90 3

Hochschule für öffentliches Management und Si‐
cherheit 90 99 ff.

Hochschulrat 90 48
Hochschulreife 92 30, 46
Hochschulzugang 1 59, 90 60
Hundehaltung Sachkundenachweis 32 6
Hygiene Überwachung von Einrichtungen und An‐

lagen 43a 9
HZD 27a 1

Identitätsänderung zur Gefahrenabwehr 30 43c
Identitätsfeststellung 30 18, bei E-Government 22

3
Immatrikulation 90 61
Immunität Mitglieder des Landtags 1 96
Impressum 94 6
Indemnität 1 952
Information Bodenschutz 85 7, Betroffene von IT-

Gefahren 27 17, Datenschutz 25 16, 31 f., 51,
bei E-Government 22 4, der Gemeindevertretung
60 50, Informationsfreiheit 1 13, Informationsma‐
nagement Hochschule 90 55, informationstechni‐
sche Ausbildung 92 6, IT-Sicherheit Meldepflicht
27 18, Open Data 26 1, Umwelt 86 1 ff., Überwa‐
chung informationstechnischer Systeme 25 66, 30
15b

Inklusion 92 51 f.
Informationsfreiheit 1 13, 25 80 ff., Akteneinsicht

21 29, 22 9, Anrufung des Datenschutzbeauftrag‐
ten 25 89, Antragsrecht 25 85, Ausnahmen 25 81
f., Beteiligung betroffener Dritter 25 86, Gemein‐
den 25 81, Kosten 25 88, Open Data 26 1, 5,
Presse 94 1, 3, Schutz besonderer öffentlicher und
privater Belange 25 82 f., Umweltinformationen
86 3 ff.

Informationspflicht 21 71c, 22 4, Open Data 26 1,
86 10

Informationszugang 21 29, 22 3, 25 80, Open Data
26 5, 86 3, 94 3

Infrastruktur digitale und regionale 1 26d
Inkompatibilität 6 3, 60 37, 61 25
Inkrafttreten von Gesetzen 1 121, von Satzungen

60 5, 61 5, von Verordnungen 5 3, 30 78
Interessenwiderstreit Beamte 50 48 f., Gemeinde

60 25, Landkreise 61 18, Verwaltungsverfahren
21 20

Investitionen Haushaltswirtschaft Gemeinde 60 100
ff., Haushaltswirtschaft Landkreise 61 52

IT-Sicherheitsgesetz 27, Anordnungsbefugnisse 27
4, Aufgaben des Zentrums für Informationssi‐
cherheit 27 5, Computer Emergency Response
Team (CERT) 27 5, Datenverarbeitung 27 7 ff.,
Dokumentationspflichten 27 19, Information der
Betroffenen 27 17, Informationssicherheitsbeauf‐
tragte (ISB) 27 3, Koordination von Abwehrmaß‐
nahmen 27 4, IT-Planungsrat 27 3, Meldepflich‐
ten 27 18, Pflichten staatlicher Stell 27 1, Pflich‐
ten der Kommunalbehörden 27 1, Protokolldaten
27 2, Schadprogramme 27 2, Schutzziele 27 2,
Sicherheitskonzept 27 15, technische Vorkehrun‐
gen 27 3, Verantwortlichkeit 27 3, Wiederher‐
stellung der Sicherheit oder Funktionsfähigkeit
27 16, Zentrale Informationssicherheitsbeauftrag‐
te (Chief Information Security Officer, CISO) 27
4, Zentrum für Informationssicherheit 27 5

Jahresrechnung Haushaltswirtschaft Gemeinde 60
112, Haushaltswirtschaft Landkreis 61 52

Jugend, ‑schutz 1 18, Jugendvertretung Personalrat
55 52 ff.

Juristenausbildung 53, 54

1173 Juristenausbildung ,

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1976-2



Juristischer Vorbereitungsdienst 50 17, 53 23 ff.,
54 13 ff.

Juristische Staatsprüfung Erste 53 6 ff., 54 1 ff.,
Zweite 53 41 ff., 54 26 ff., Justizprüfungsamt 53
2 ff.

Kämmerer Amtsbezeichnung 60 45, Haushaltssat‐
zung Gemeinde 60 97, Haushaltssatzung Land‐
kreis 61 52

Kanalisation 60 19, 81 39
Kanzler Hochschule 90 47
Kassenkredit 1 141, 60 105
Katasteramt 61 55
Kennzeichenlesesysteme, automatische 30 14a
Kerncurricula 92 4
Kinder Beteiligung 60 4c, 8c, 61 4c, 8a, Gefahren‐

abwehr Verantwortlichkeit 30 6, 32, Grundrech‐
te 1 4, Unterbringung psychisch kranker 43 10,
Schutz 1 30, Spielplätze 72 8

Kirchen 1 48 ff., Austritt 41, Hochschule 90 122,
HVwVfG unanwendbar 21 2, Kirchensteuer 1 51

Klimagesetz 80a, Anpassungsmaßnahmen 80a 5,
Beirat, wissenschaftlicher 80a 6, Emissionsgren‐
zen 80a 2, Energiebedarfsreduktion 80a 6, Eva‐
luierung 80a 10, Förderungsmaßnahmen 80a 5,
Globale Durchschnittstemperatur 80a 1, Investi‐
tionskontrollen 80a 6, Klimaplan Hessen 80a
4, Klimaschutz-Monitoring 80a 9, Treibhausgase
80a 2 f., Schutzziele 80a 3, Umsetzungsbericht
der Landesregierung 80a 6, Wälder und Moore
80a 6

Koalitionsfreiheit 1 36, 55 3
Kommissionen Gemeindevorstand 60 72, Kreisaus‐

schuss 61 43
Kommunalaufsicht Gemeinde 60 11, 135 ff., Land‐

kreise 61 10, 54, Schulträger 92 98, Zweckver‐
bände 64 35 ff.

Kommunale Abgaben 65, Abfallrecht 84 5, An‐
wendung der Abgabenordnung, Abgabenhinter‐
ziehung 65 5, Ausführungsvorschriften 65 17, Be‐
griff 65 1, Beiträge 65 11, Benutzungsgebühren
65 10, 69 10, Bußgeldvorschriften 65 5a, Klein‐
beträge 65 6, Kostenerstattung für Grundstücks‐
anschlüsse 65 12, Grundrechtseinschränkungen
65 17a, Kurbeitrag 65 13, Satzung 65 2 f., Steu‐
ern der Gemeinde 65 7, Steuern der Landkreise
und kreisfreien Städte 65 8, Verwaltungsgebühren
65 9

Kommunale Frauenbüros 56 25, 60 4b
Kommunale Gebietsrechenzentren 27a 2
Kommunale Gemeinschaftsarbeit Aufgaben 64

3, Aufsicht 64 35, Ausführungsvorschriften 64
42, Beteiligte 64 3, Gemeindeverwaltungsverband
64 30 ff., imperatives Mandat 64 15, öffentlich-
rechtliche Vereinbarung 64 24, Schlichtung 64 3,
Verfahren 64 4, 21, Zweckverband 64 5 ff.

Kommunale Grundrechtsklage 6 46
Kommunale Selbstverwaltung 1 137, 60 1, 61 1
Kommunale Spitzenverbände 60 147
Konnexitätsprinzip 1 137, 60 3, 61 3
Kontrolle Datenschutz 25 24, IT-Sicherheit 27 4 f.,

Kontrollstellen 30 18

Konzentrationswirkung 21 75, 72 70, 74
Koppelungsverbot 21 56
Körperschaft des öffentlichen Rechts Amtshaf‐

tung 1 136, Datenschutz 25 3, Dienstherr 50 3,
Gebietskörperschaften 60 1, 61 1, Hochschule 90
1, Kirchen-, Religions- und Weltanschauungsge‐
meinschaften 1 51, Landeswohlfahrtsverband 67
1, Studentenschaft 90 83, Verwaltungsverfahren
21 1

Kosten bei Amtshilfe 21 8, Ausgleich 30 64, bei Er‐
satzvornahme 23 74, 30 49, 53, bei Datenschutz‐
maßnahmen 25 13, bei Erwirkung von Handlun‐
gen 23 75, bei Gefahrenabwehr 30 8, 104 ff., bei
Informationserteilung 25 88, Erstattung von Kos‐
ten 6 28, 21 80, 60 146a, 61 57, 62 5, Schulkos‐
ten 92 104, 163, bei Sicherstellung 30 43, Stra‐
ßenreinigung 73 10, 15, übertragene Aufgaben 1
137, 60 3 f., 146a, 61 3, 4, 56, 62 5, unmittelba‐
re Ausführung 30 8, Verwaltungsverfahren 24 1,
Vollstreckung 23 74, 84, 30 49, für Widerspruchs‐
verfahren 11 14, 21 80

Kostendeckungsgebot 1 137, 24 3, 65 9 f.
Kostenerstattung übertragene Aufgaben 1 137, 60

3 f., 61 3 f., 56, 62 5, Widerspruchsverfahren 11
14 21 80

Kostenfreiheit 24 7, unentgeltlicher Unterricht 1 59,
92 3

Krankenhäuser Datenschutz 68 11 f., Fachberufe
Gesundheitswesen 68 36 ff., Finanzierung 68 14,
Förderung der – 68 23 ff., Gesundheitskonferen‐
zen 68 21, innere Strukturen 14 ff., Krankenhaus‐
planung 68 18 Landeskrankenhausausschuss 68
20, Pflichten 68 5 f., psychiatrische – 43 10,
Rechtsverordnungen 68 40, Rettungswesen 69
5, 7, Universitätsklinikum 90 56, unmittelbarer
Zwang 30 63

Kredite 1 141, Genehmigungspflicht 1 143, 60 103,
114 f., Gemeinden 60 93, 103, Grenze der Kredit‐
aufnahme 1 141, Höchstbetrag, Genehmigung 60
105, Landkreise 61 52

Kreisangehörige, Kreisbürger 61 7
Kreisausschuss Aufgaben 61 8, 41, Beanstandung

Kreisausschussbeschlüsse 61 47, Beigeordnete 61
36, 39, 49, Einführung und Verpflichtung der Mit‐
glieder 61 40, Geschäfte laufender Verwaltung 61
41, 44, Geschäftsverteilung 61 44, Kommissionen
61 43, Landrat 61 44, Personalangelegenheiten
61 42, Vertretung des Landkreises 61 45, Verwal‐
tungsbehörde 61 41, Vorsitz 61 36, Zusammenset‐
zung 61 36

Kreisfreie Städte Landesverwaltung 60 146a
Kreislaufwirtschaft 84, Förderung der 84 7, Abfall‐

wirtschaftskonzepte, ‑bilanzen 84 8
Kreisstraße 73 3, 41
Kreistag Abgeordnete 61 8, 25, 28, Akteneinsicht

61 29, Aufgaben 61 8, 29 f., Ausschüsse 61
33, Einberufung 61 32, Fraktionen 61 26, Hinde‐
rungsgründe 61 27, oberstes Organ 61 8, Verfah‐
ren 61 32, Vorsitzender 61 31, Wahlzeit 61 26

Kreisumlage 61 53
Kreistagsabgeordnete aktives Wahlrecht 61 22,

Fraktionen 61 26a, Hinderungsgründe 61 27,
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